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VERTRAG NR......

Die Europäische Gemeinschaft (im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt), vertreten durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden „Kommission“ genannt), in ihrer Eigenschaft als Verwalter des Forschungsfonds für Kohle und Stahl
, die zur Unterzeichnung dieses Vertrags vertreten wird durch Herrn/Frau ...........(Vorname, Nachname)...................... (Stellung) GD..........,

einerseits (die „Gemeinschaft“)
und

........................(Vollständige amtliche Bezeichnung)].............. („der Koordinator“), „Kurzform“ mit Sitz in [Mitgliedstaat]

Rechtsform (gegebenenfalls):

Vollständige Anschrift:

Nummer der Eintragung in das Handels- bzw. Berufsregister (gegebenenfalls):

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (gegebenenfalls):

[……………………………………. „Kurzform“ mit Sitz in [Mitgliedstaat]

(wie oben)]

[……………………………………. „Kurzform“ mit Sitz in [Mitgliedstaat]

(wie oben)]

[…]

vertreten durch ihre bevollmächtigten Vertreter.

andererseits (im Folgenden zusammenfassend „Vertragspartner“ genannt),

im Folgenden „vertragschließende Parteien“ genannt,

HABEN die folgenden Bedingungen dieses Vertrags und seiner Anhänge, die Bestandteile des Vertrags sind, (im Folgenden zusammenfassend „Vertrag“ genannt) VEREINBART:

Artikel 1 - Vertragsgegenstand

1.1
Die Vertragspartner
 führen die in Anhang I genannten Arbeiten (im Folgenden „Projekt“ genannt) zu den in diesem Vertrag genannten Bedingungen aus.

1.2
Vorbehaltlich höherer Gewalt im Sinne von Anhang II Artikel 7 bemühen sich die Vertragspartner in angemessener Weise, die Projektziele zu erreichen und die Verpflichtungen eines vertragsbrüchigen Vertragspartners zu übernehmen. Kein Vertragspartner haftet für Ereignisse, die sich seinem regulären Einfluss entziehen, oder für Zahlungsverpflichtungen eines vertragsbrüchigen Vertragspartners, es sei denn, er selbst hat zur Vertragsverletzung beigetragen. Die im Falle höherer Gewalt zu ergreifenden Maßnahmen werden zwischen den vertragschließenden Parteien vereinbart.

Artikel 2 - Vertragsdauer

2.1
Dieser Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung durch die letzte vertragsschließende Partei in Kraft.
2.2
Das Projekt hat eine Laufzeit von [Zahl einfügen] Monaten ab [Datum einfügen] (im Folgenden „Zeitpunkt des Beginns“ genannt).

2.3
Dieser Vertrag ist erfüllt, sobald die Rechte und Pflichten der vertragschließenden Parteien erfüllt worden sind.

Artikel 3 - Erstattungsfähige Kosten und Höchstsatz des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft
3.1
Die erstattungsfähigen Kosten des Projekts werden insgesamt auf [Betrag in Zahlen] EUR ([Betrag in Worten] Euro) veranschlagt.

3.2
Die Gemeinschaft übernimmt [Prozentsatz einfügen
] der erstattungsfähigen Kosten bis zu einem Höchstbetrag von [Betrag einfügen] EUR ([Betrag in Worten] Euro) des Projekts.
Die geschätzte Aufteilung der Kosten auf die Vertragspartner des Projekts ist in Tabelle I wiedergegeben.

Übertragungen der Forschungsarbeit oder des veranschlagten Budgets zwischen Vertragspartnern sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Kommission zulässig.

3.3
Unternehmen, Forschungsinstitute oder natürliche Personen mit Sitz in Bewerberstaaten können sich an diesem Vertrag beteiligen, ohne einen finanziellen Beitrag zu erhalten, sofern in den Europa-Abkommen und ihren Zusatzabkommen und in den Beschlüssen der verschiedenen Assoziationsräte nichts anderes bestimmt ist. Das Gleiche gilt für Rechtspersonen aus Drittländern, wenn deren Beteiligung im Interesse der Gemeinschaft ist.

Artikel 4 - Zahlungen der Kommission
Die Kommission zahlt ihren Beitrag zu dem Projekt gemäß Anhang II Artikel 14 bis 16 in Euro wie folgt:

4.1
Erste Vorfinanzierung:

Innerhalb von 45 Tagen [nach dem letzten der folgenden Termine]

Tag der Unterzeichnung des Vertrags durch die letzte vertragschließende Partei

[Erhalt einer (von) ersten Sicherheitsleistung(en) [des Koordinators] [der Vertragspartner] für die in Tabelle I aufgeführten Beträge]

[Dem Koordinator] [Den Vertragspartnern] ist ein Vorfinanzierungsbetrag gemäß Tabelle I zu zahlen, der [% einfügen]
 des Betrags des in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten finanziellen Beitrags der Gemeinschaft ausmacht. 

4.2
Zweite Vorfinanzierung:

Die Zahlung des zweiten Vorfinanzierungsbetrags kann erst erfolgen, wenn zumindest 70 % des ersten Vorfinanzierungsbetrags verwendet sind[, und ist abhängig von der Leistung einer finanziellen oder gleichwertigen Sicherheit für den gesamten in Tabelle I festgelegten Vorfinanzierungsbetrag durch die Vertragspartner].

Anträgen auf Zahlung des zweiten Vorfinanzierungsbetrags sind die in Anhang II Artikel 14 Absatz 2 genannten Unterlagen [und eine Bescheinung über die externe Rechnungsprüfung des Projekts
] beizulegen.

Der Zahlungsantrag ist erst dann zulässig, wenn der Bericht über die technische Durchführung der entsprechenden technischen Fachgruppe offiziell vorgelegt worden ist.

Ab dem Stichtag für die Einreichung der Halbzeitabrechnung im Sinne von Artikel 6 oder ab dem Tag der Vorlage des Halbzeitberichts über die technische Durchführung im Sinne von Artikel 7 der entsprechenden technischen Fachgruppe durch den Koordinator, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, verfügt die Kommission über eine Frist von 45 Tagen, um die vom Koordinator vorgelegten Unterlagen zu billigen, abzulehnen oder zusätzliche Belege oder Informationen gemäß dem Verfahren nach Anhang II Artikel 14 Absatz 3 zu verlangen. Der Koordinator verfügt über eine Frist von 45 Tagen, um diese zusätzlichen Informationen oder weitere Unterlagen vorzulegen.

Innerhalb von 45 Tagen nach Billigung der dem Antrag auf die zweite Vorfinanzierung beigefügten Unterlagen durch die Kommission wird [dem Koordinator] [den Vertragspartnern] ein zweiter Vorfinanzierungsbetrag gemäß Tabelle I gezahlt. Der Gesamtbetrag der Vorfinanzierung darf insgesamt nicht 80 % des in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten finanziellen Beitrags der Gemeinschaft übersteigen.

4.3
Zahlung des Restbetrags

Anträgen auf Zahlung des Restbetrags sind die in Anhang II Artikel 14 Absatz 3 genannten Unterlagen [und eine Bescheinigung über die externe Rechnungsprüfung des Projekts] beizulegen.7
Der Zahlungsantrag ist erst dann zulässig, wenn der Bericht über die technische Durchführung der entsprechenden technischen Fachgruppe offiziell vorgelegt worden ist.
Ab dem Stichtag für die Einreichung der Endabrechnung im Sinne von Artikel 6 oder ab dem Tag der Vorlage des Abschlussberichts im Sinne von Artikel 7 der entsprechenden technischen Fachgruppe durch den Koordinator oder ab dem Tag der Vorlage des zur Veröffentlichung bestimmten Berichts im Sinne von Artikel 7, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, verfügt die Kommission über eine Frist von 45 Tagen, um die vom Koordinator vorgelegten Unterlagen zu billigen, abzulehnen oder zusätzliche Belege oder Informationen gemäß dem Verfahren nach Anhang II Artikel 14 Absatz 3 zu verlangen. In diesem Fall verfügt der Koordinator über eine Frist von 45 Tagen, um diese zusätzlichen Informationen oder weitere Unterlagen vorzulegen.

Die Kommission überweist [dem Koordinator] [den Vertragspartnern] innerhalb von 45 Tagen nach Billigung der dem Antrag auf Restzahlung beigefügten Unterlagen einen Betrag in Höhe des Restbetrags des Beitrags nach Maßgabe von Anhang II Artikel 16.

Artikel 5 - Berichtszeiträume

Das Projekt ist in zwei Berichtszeiträume unterteilt:

Erster Berichtszeitraum:

ab dem Zeitpunkt des Beginns bis 31.12. [Jahr des Zeitpunkt des Beginns + [1] [2] [3] Jahr(e)].

Abschließender Berichtszeitraum:

ab 01.01. [Jahr des Zeitpunkt des Projektbeginns + [2] [3] [4] Jahr(e)]8 bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts.

Artikel 6 - Kostenabrechnungen

Kostenabrechnungen werden über den Koordinator in [einem] [zwei] unterzeichneten [Exemplar] [Exemplaren] nach folgendem Zeitplan vorgelegt:

-
eine Halbzeitabrechnung spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage ab Ende des ersten Berichtszeitraums im Sinne von Artikel 5;

-
eine Endabrechnung spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage ab dem Beginn des Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts.

Artikel 7 - Technische Berichte

Technische Berichte bestehen aus Sechsmonatsberichten, einem Halbzeitbericht über die technische Durchführung, einem Abschlussbericht und einem zur Veröffentlichung bestimmten Bericht gemäß Anhang III.

Berichte werden über den Koordinator in zwei Exemplaren in [....] nach folgendem Zeitplan vorgelegt:

-
Sechsmonatsberichte innerhalb von [90] [Zahl eintragen] Tagen nach Ablauf des entsprechenden Sechsmonatszeitraums, mit Ausnahme des letzten Sechsmonatszeitraums vor der Vorlage des Halbzeit- und des Abschlussberichts;

-
ein Halbzeitbericht über die technische Durchführung spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage ab Ende des ersten Berichtszeitraums im Sinne von Artikel 5;

-
ein Abschlussbericht spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage ab dem Beginn des Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts;
-
ein zur Veröffentlichung bestimmter Bericht spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage nach Genehmigung des Abschlussberichts.

Der Halbzeitbericht über die technische Durchführung und der Abschlussbericht werden der entsprechenden technischen Fachgruppe im Sinne von Anhang II Artikel 1 Absatz 6 vom Koordinator vorgelegt.

Werden die Arbeiten vor dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts beendet, beziehen sich die entsprechenden Berichte auf den Zeitraum bis zu diesem Zeitpunkt.
Artikel 8 - Bankkonto

 FORMCHECKBOX 

Zahlung an den Koordinator

Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft wird für die Vertragspartner an den Koordinator auf folgendes Euro-Konto oder Euro-Unterkonto des Koordinators gezahlt
:

Name der Bank: […]

Anschrift der kontoführenden Zweigstelle: […]

Genaue Bezeichnung des Kontoinhabers: […]

Vollständige Kontonummer (einschließlich der Bankkodes): […]

[IBAN-Code dieses Kontos: [ …]]

 FORMCHECKBOX 

Direkte Zahlungen an jeden Vertragspartner

Die Kommission zahlt die vertraglich vereinbarten Beträge direkt an die Vertragspartner bis zu der in Tabelle I für jeden Vertragspartner angegebenen Obergrenze.

Die Zahlungen erfolgen auf folgende Euro-Konten oder Euro-Unterkonten der Vertragpartner
:

[KURZFORM]
Name der Bank: […]

Anschrift der kontoführenden Zweigstelle: […]

Genaue Bezeichnung des Kontoinhabers: […]

Vollständige Kontonummer (einschließlich der Bankkodes): […]

[IBAN-Code dieses Kontos: [ …]]
(idem für jeden Vertragspartner)

Auf diesem (diesen) Konto (Konten) oder Unterkonto (Unterkonten) müssen die Zahlungen der Kommission erkennbar sein. 
Artikel 9 - Zahlungsverfahren

Mit der Zahlung des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft an den Koordinator für die Vertragspartner wird die Kommission von ihrer Verpflichtung entlastet, Zahlungen an die Vertragspartner zu leisten.

Sämtliche Zahlungen gelten bis zur Genehmigung der entsprechenden Berichte und Kostenabrechnungen als Vorfinanzierung. Die Genehmigung eines Berichts oder einer Kostenabrechnung bedeutet nicht den Ausschluss von Kontrollen oder Prüfungen, die gemäß Anhang II Artikel 18 durchgeführt werden können.
Ist der Halbzeitabrechnung eine Prüfbescheinigung beigefügt, gilt der Betrag der Vorfinanzierung, der in der Halbzeitkostenabrechnung belegt und von der Kommission genehmigt ist, als endgültig, vorbehaltlich der Ergebnisse eventueller Prüfungen und Kontrollen, die gemäß Anhang II Artikel 18 durchgeführt werden.

Die Zahlung des Restbetrags, die durch eine Prüfbescheinigung belegt ist, gilt als endgültig, vorbehaltlich der Ergebnisse eventueller Prüfungen und Kontrollen, die gemäß Anhang II Artikel 18 durchgeführt werden.

Hat ein Vertragspartner gemäß der Halbzeitabrechnung weniger als 70 % des Vorfinanzierungsbetrags verwendet und unbeschadet der Genehmigung des Halbzeitberichts über die technische Durchführung durch die Kommission, kann eine anschließende Zwischenzahlung im Rahmen der Vorfinanzierung nur geleistet werden, wenn für diesen Berichtszeitraum eine Prüfbescheinigung vorgelegt wird.

Artikel 10 - Änderungen

Vertrag und Anhänge können nur durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen den bevollmächtigten Vertretern der vertragschließenden Parteien geändert werden. Mündliche Vereinbarungen sind für die vertragschließenden Parteien nicht verbindlich.

Änderungsanträge sind vom Koordinator einzureichen und müssen mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts bei der Kommission eingehen.

Artikel 11 - Besondere Bedingungen

[Für diesen Vertrag gelten keine besonderen Bedingungen.]

[Für diesen Vertrag gelten die folgenden besonderen Bedingungen:]

[Vertragspartner aus Bewerberstaaten oder Drittländern
Bei Vertragspartnern aus Bewerberstaaten oder Drittländern, die sich ohne einen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft an dem Projekt beteiligen, wird keine Rechnungsprüfung durchgeführt. Anhang II Artikel 3, 4, 6, 8 und 9 sowie die Teile B und C gelten nicht.]
[Kosten für in Unterverträgen vergebene Arbeiten

[Der Gesamtbetrag aller Unterverträge im Sinne von Anhang II Artikel 3 Absatz 4 ist für die folgenden Unterverträge auf die folgenden Vertragspartner nicht anwendbar:

Vertragspartner
Unterauftragnehmer
Kosten für in Unterverträgen vergebene Arbeiten
[KURZFORM]

[…………..]

[.........] EUR

[Zusammen mit der Endabrechnung und für Unterverträge, deren Auftragswert [10 %] [ einfügen] seiner veranschlagten erstattungsfähigen Kosten übersteigt, übermittelt jeder Vertragspartner eine von einem externen Wirtschaftsprüfer erstellte und bestätigte Prüfbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die bei seinen Unterauftragnehmern angefallenen Kosten die Bedingungen dieses Vertrags erfüllen, insbesondere des Anhangs II Teil B. Die Kosten für diese Bescheinigung gelten als erstattungsfähige Kosten im Rahmen der Unterstützung seitens Dritter im Sinne von Anhang II Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 1.]
 ]
[Kosten der Ausrüstungen für Pilot- und Demonstrationsprojekte
Für die folgenden Unterauftragnehmer wird der Abschreibungszeitraum (B) von 60 Monaten im Sinne von Anhang II Artikel 12 Absatz 1 wie folgt ersetzt: 

Vertragspartner
Abschreibungszeitraum (Monate)
[KURZFORM]

[…………..]
[KURZFORM]

[…………..]
…

[Projekte mit einer Laufzeit unter 25 Monaten

Artikel 4 Absätze 1 und 2, die Artikel 5, 6 und 7, die letzte Spalte von Tabelle I (Gesamtbetrag der Sicherheit) sowie Anhang II Artikel 14 Absätze 1 und 2 gelten nicht.

Zahlungen
Innerhalb von 45 Tagen [nach dem letzten der folgenden Termine]

Tag der Unterzeichnung des Vertrags durch die letzte vertragschließende Partei

[Erhalt von Sicherheiten [des Koordinators] [der Vertragspartner] für die in Tabelle I aufgeführten Beträge]

[Dem Koordinator] [Den Vertragspartnern] ist ein Vorfinanzierungsbetrag gemäß Tabelle I zu zahlen, der [% einfügen]
 des Betrags des in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten finanziellen Beitrags der Gemeinschaft ausmacht. 

[Die Sicherheit wird von einer Bank oder einem zugelassenen Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
 gestellt und gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Anteil der Vorfinanzierung am Gesamtbetrag der Finanzhilfe durch endgültige Zahlungen der Kommission gedeckt ist. Die Kommission verpflichtet sich, die Sicherheit binnen 30 Tagen nach der endgültigen Zahlung freizugeben.]
Kostenabrechnungen
Spätestens [Zahl eintragen] Tage ab dem Beginn des Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts wird eine Endabrechnung vorgelegt, in der alle während des Projekts angefallenen erstattungsfähigen Kosten aufgeführt sind.

Technische Berichte

Technische Berichte bestehen aus Sechsmonatsberichten, einem Abschlussbericht und einem zur Veröffentlichung bestimmten Bericht gemäß Anhang III.

Berichte werden über den Koordinator in zwei Exemplaren in [....] nach folgendem Zeitplan vorgelegt:

-
Sechsmonatsberichte innerhalb von [90] [Zahl eintragen] Tagen nach Ablauf des entsprechenden Sechsmonatszeitraums, mit Ausnahme des letzten Sechsmonatszeitraums vor der Vorlage des Abschlussberichts

-
ein Abschlussbericht spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage ab dem Beginn des Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts
-
ein zur Veröffentlichung bestimmter Bericht spätestens [90] [Zahl eintragen] Tage nach Genehmigung des Abschlussberichts.

Werden die Arbeiten vor dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts beendet, beziehen sich die entsprechenden Berichte auf den Zeitraum bis zu diesem Zeitpunkt.]

[Klausel für den Fall eines einzigen Vertragspartners

Sämtliche Bezugnahmen auf die Vertragspartner oder den Koordinator in diesem Vertrag und in seinen Anhängen sind als Bezugnahmen auf den Vertragspartner auszulegen.]

Artikel 12 - Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht [des Königreichs Belgien].

Für Streitsachen zwischen den Parteien über die Auslegung oder Anwendung des Vertrags, die nicht gütlich beigelegt werden können, ist der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zuständig.

Artikel 13 - Mitteilungen

Alle Mitteilungen im Rahmen dieses Vertrags erfolgen schriftlich unter Angabe der Nummer des Vertrags [und gegebenenfalls der Nummer des Vertragspartners] an folgende Anschriften per Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Weise:

Für die Kommission:
Europäische Kommission

Generaldirektion [Forschung]

Direktion [Industrietechnologien]

Referat [Forschungsfonds für Kohle und Stahl]

[B-1049 Brüssel]

Für den Koordinator:

Herr/Frau […]

[Funktion]

[vollständige offizielle Bezeichnung]

[vollständige Anschrift]

Artikel 14 - Anhänge

Die folgenden Anhänge sind Bestandteil dieses Vertrags:

Anhang 1
-
Technischer Anhang

Anhang II
-
Allgemeine Bedingungen

Anhang III
-
Wissenschaftliche und technische Unterlagen

Anhang IV
-
Rechte an geistigem Eigentum (IPR)

Die Bestimmungen des Vertrags gehen denen der Anhänge vor.

Die in Artikel 11 genannten besonderen Bedingungen gehen allen anderen Bestimmungen dieses Vertrags vor.

Brüssel, den

Für [Kurzform der Vertragspartner]:

Titel:

Name: (in Worten)

Funktion:

Unterschrift:

(Stempel der Organisation)

Für die Kommission:

Name: (in Worten)

Titel:

Unterschrift:

Datum:

TABELLE I
Vorläufige Aufschlüsselung der veranschlagten erstattungsfähigen Gesamtkosten

und der Vorfinanzierung
Vertrag Nr.......

	NAME
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ANHANG I

Technischer Anhang

ANHANG II

Allgemeine Bedingungen

Teil A - Durchführung der Arbeiten

Artikel 1 - Begriffsbestimmungen

(1)
Zugangsrechte sind Lizenzen und Nutzungsrechte für Kenntnisse oder bereits bestehendes Know-how.

(2)
Erstattungsfähige Kosten sind die im Rahmen dieses Vertrags förderfähigen Kosten im Sinne der Artikel 11 bis 13. 
(3)
Bewerberstaat ist ein Staat, der von der Gemeinschaft als Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union anerkannt ist.
(4)
Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts ist der in Artikel 2 Absatz 2 des Vertrags genannte Tag des Beginns zuzüglich der Laufzeit des Projekts.

(5)
Vertragspartner ist ein Unterzeichner dieses Vertrags, sofern es sich nicht um die Gemeinschaft handelt.

(6)
Technische Fachgruppen Kohle und Stahl (technische Fachgruppen) sind Gruppen, die in Punkt 2.3 des Anhangs der Entscheidung des Rates vom 1. Februar 2003 zur Festlegung der mehrjährigen technischen Leitlinien für das Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl genannt und beschrieben sind.
 Sie haben die Aufgabe, die Kommission bei der Überwachung von Forschungs- und Pilot-/Demonstrationsprojekte zu unterstützen. Ihre Mitglieder werden von der Kommission ernannt; sie kommen aus den Sektoren, die mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhängen, aus Forschungsorganisationen oder aus der verarbeitenden Industrie und sollten dort für Forschungsstrategien, Verwaltung oder Produktion zuständig sein. Die Sitzungen der technischen Fachgruppen werden jährlich, grundsätzlich zwischen März und Mai, abgehalten. Die Koordinatoren werden aufgefordert, ihre Halbzeitberichte über die technische Durchführung, ihre Abschlussberichte und gegebenenfalls ihre Sechsmonatsberichte
 der entsprechenden technischen Fachgruppe vorzulegen. Die Kommission folgt ihrem Rat bei der Genehmigung oder Ablehnung der technischen Berichte.

(7)
Koordinator ist der Vertragspartner, der die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Aufgaben wahrnimmt.

(8)
Verbreitung ist die Offenlegung von Kenntnissen durch jedes geeignete Mittel mit Ausnahme von Veröffentlichungen aufgrund der Formalitäten zum Schutz der Kenntnisse.
(9)
Unregelmäßigkeit ist ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht oder die Missachtung einer vertraglichen Verpflichtung durch die Handlung oder Unterlassung eines Vertragspartners, die durch eine ungerechtfertigte Ausgabe einen Schaden für den Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften oder einen von ihr verwalteten Haushalt verursacht oder verursachen würde.

(10)
Kenntnisse sind die Ergebnisse des unter diesen Vertrag fallenden Projekts, einschließlich Informationen, gleich, ob sie schutzfähig sind oder nicht, sowie das Urheberrecht oder die mit den genannten Ergebnissen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder eventuellen Erteilung eines Patents, eines Gebrauchs- oder Geschmacksmusters oder Sortenschutzes, eines ergänzenden Schutzzertifikats oder einer ähnlichen Form des Schutzes.

(11)
Legitimes Interesse ist ein Interesse eines Vertragspartners, insbesondere ein kommerzielles Interesse, das in den in diesem Vertrag vorgesehenen Fällen geltend gemacht werden kann. Dazu muss der Vertragspartner nachweisen, dass eine mangelnde Berücksichtigung seines Interesses dazu führen würde, dass er einen unverhältnismäßig schweren Schaden erleidet.

(12)
Plan zur Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse ist der Bericht über die Pläne der Vertragspartner für den Schutz, die Nutzung und die Verbreitung der im Rahmen des Projekts erworbenen Kenntnisse.
(13)
Bereits bestehendes Know-how sind die Informationen, über die die Vertragspartner vor Abschluss des Vertrags verfügen oder die sie parallel zum Vertrag erwerben, sowie die Urheberrechte oder die mit den genannten Informationen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder Erteilung eines Patents, eines Gebrauchs- oder Geschmacksmusters oder Sortenschutzes, eines ergänzenden Schutzzertifikats oder einer ähnlichen Form des Schutzes.

(14)
Vorfinanzierungsbetrag ist ein Teil des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft, der vor der Vorlage von Nachweisen für die in einem speziellen Zeitraum des Projekts durchgeführten Arbeiten entweder im Hinblick auf die Bereitstellung einer Vorauszahlung, um den Start des Projekts zu ermöglichen, oder im Hinblick auf den Beginn der nächsten Etappe in Fortführung des Projekts gezahlt wird.

(15)
Projekt ist die Gesamtheit der in Anhang I dieses Vertrags aufgeführten Arbeiten.

(16)
Zeitpunkt des Beginns ist der Tag, an dem das Projekt gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Vertrags beginnt.

(17)
Untervertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Vertragspartner und einem Unterauftragnehmer über die Erfüllung eines Teils der Arbeiten an dem Projekt, die der Vertragspartner selbst nicht ausführen kann. Der Untervertrag gilt nicht für Vereinbarungen über die Lieferung von Materialien, Ausrüstungen und Dienstleistungen, die ein Vertragspartner im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit abschließt. Zu den als Teil eines Untervertrags durchgeführten Arbeiten gehören wissenschaftliche oder technische Forschungstätigkeiten.

(18)
Unterauftragnehmer ist ein Dritter, der einen Untervertrag mit einem Vertragspartner geschlossen hat.

(19)
Drittland ist ein Staat, der weder ein Mitgliedstaat noch ein Bewerberstaat ist.

(20)
Transfers von Dritten sind Finanztransfers, die speziell zur Kofinanzierung des Projekts nach Artikel 16 Absatz 4 eingesetzt werden.

(21)
Nutzung ist die direkte oder indirekte Verwendung von Kenntnissen in der Forschung oder zur Entwicklung, Schaffung und Vermarktung eines Produkts oder Verfahrens oder zur Schaffung und Erbringung einer Dienstleistung.

Artikel 2 - Projektmanagement

2.1
Der Koordinator
-
handelt als Ansprechpartner für alle Mitteilungen der Vertragspartner und der Kommission gemäß Artikel 13 des Vertrags;

-
beantragt im Namen der Vertragspartner alle Zahlungen bei der Kommission;

-
sorgt in dem Fall, dass die Zahlungen der Kommission an ihn geleistet werden, dafür, dass alle ordnungsgemäßen Zahlungen ohne unbegründete Verzögerung und in jedem Fall 45 Tage nach Erhalt von der Kommission an die Vertragspartner geleistet werden. Der Koordinator unterrichtet die Kommission über die Verteilung des Gemeinschaftsbeitrags auf die Vertragspartner und über das Datum der Überweisung an die Vertragspartner;
-
ist für das Management des Projekts zuständig;

-
unterrichtet die übrigen Vertragspartner über jedes ihm bekannte Ereignis, das die Durchführung des Projekts beeinträchtigen könnte.
2.2
Die Vertragspartner
-
treffen die geeigneten Vereinbarungen für die ordnungsgemäße Erfüllung des Projekts;

-
übermitteln dem Koordinator die Daten, die für die Abfassung der Berichte gemäß Artikel 7 des Vertrags und der entsprechenden Kostenabrechnungen erforderlich sind;

-
unterrichten den Koordinator über jedes ihnen bekannte Ereignis, das die Durchführung des Projekts substanziell beeinträchtigen oder verzögern könnte.

Artikel 3 - Unterstützung seitens Dritter

3.1
Die Vertragspartner können Unterverträge schließen, wenn dies für die Erfüllung ihrer Arbeiten nach Anhang I erforderlich ist.

3.2
Erfordert die Durchführung des Projekts die Vergabe eines Auftrags und sind die Kosten dafür unter den erstattungsfähigen Kosten des Projekts aufgeführt, so sorgt der entsprechende Vertragspartner dafür, dass die kompetenten Auftragnehmer mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, d.h. dem Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, den Zuschlag erhalten.

3.3
Beim Abschluss von Unterverträgen mit Dritten bleiben die Vertragspartner an ihre vertraglichen Pflichten gegenüber der Kommission gebunden.

3.4
Unterverträge sind nur in folgenden Fällen möglich:

a)
Der Rückgriff auf Dritte ist hinsichtlich der Art des Projekts und der Erfordernisse für seine Durchführung gerechtfertigt.

b)
Sie dürfen nur einen bestimmten Teil des Projekts betreffen, den der Vertragspartner selbst nicht ausführen kann.

c)
Der Gesamtauftragswert der Unterverträge für jeden Vertragspartner darf [20 %] [% einfügen] seiner gesamten veranschlagten erstattungsfähigen Kosten nicht übersteigen.

d)
Der Rückgriff auf Dritte im Verlauf des Projekts bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Kommission.
e)
Die endgültige Fassung des Untervertrags muss vor der Unterzeichnung der Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden. Spätestens vier Wochen nach der Unterzeichnung durch die letzte Partei muss der Kommission eine Kopie des abgeschlossenen Untervertrags übermittelt werden.

Die Genehmigung der Kommission gilt als erteilt, wenn der Unterauftragnehmer in Anhang I eindeutig angegeben ist und eine Rechtsperson ist, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft registriert und niedergelassen ist und dessen Rechten unterliegt, einen Vertragspartner direkt oder indirekt beherrscht, von ihm direkt oder indirekt beherrscht wird oder gemeinsam mit einem Vertragspartner beherrscht wird.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, werden die anfallenden Kosten nicht berücksichtigt.

Die Beherrschung gründet sich direkt oder indirekt auf

-
das Eigentum an oder ein Kontrollverhältnis von mehr als 50 % des Nominalwertes des effektiv ausgegebenen Aktienkapitals oder von mehr als 50 % der Anteile, die den Inhabern Stimmrechte bei der Wahl von Direktoren oder Personen mit vergleichbaren Funktionen geben, oder

-
ein Recht, Aufsichtsratsmitglieder oder Personen mit vergleichbaren Funktionen, die Mehrheitsbeschlüsse fassen können, auf andere Weise zu wählen oder zu ernennen.

f)
Der Vertragspartner ist allein für die Durchführung des Projekts und die Einhaltung der Bestimmungen des Vertrags verantwortlich. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit der ausgewählte Dritte gegenüber der Kommission keine Rechte aus dem Vertrag geltend macht;

g)
Der Vertragspartner verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die für ihn geltenden Bedingungen des Vertrags auch auf den ausgewählten Dritten Anwendung finden, und sorgt dafür, dass Unterauftragnehmer keine weiteren Unterverträge schließen;

h)
Mit Vertragspartnern des Projekts dürfen keine Unterverträge geschlossen werden.
Artikel 4 - Technische Prüfung des Projekts

4.1
Die Kommission oder ihre bevollmächtigten Vertreter erhalten angemessenen Zugang zu Geländen und Gebäuden, wo die Projektarbeiten durchgeführt werden, sowie zu Unterlagen über Projektmanagement, -fortgang und -überprüfung.

4.2
Jeder Vertragspartner leistet angemessene Unterstützung und nimmt an Sitzungen zur Projektüberwachung, -überprüfung und -bewertung teil.

4.3
Gemäß Punkt 2.3 des Anhangs der Entscheidung des Rates vom 1. Februar 2003 zur Festlegung der mehrjährigen technischen Leitlinien für das Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl
 kann die Kommission bei ihrer Überwachungsaufgabe von den technischen Fachgruppen Kohle und Stahl unterstützt werden. Die technischen Fachgruppen Kohle und Stahl dürfen zu diesem Zweck jeden Ort besichtigen, an dem das Projekt durchgeführt wird. Sie übermitteln ihre Ergebnisse der Kommission.

Artikel 5 - Kündigung des Vertrags oder Ausscheiden eines Vertragspartners
5.1
Kündigung durch die Vertragspartner
Aus wichtigen technischen oder wirtschaftlichen Gründen, die das Projekt substanziell beeinträchtigen, oder bei einer wesentlichen Einschränkung der Möglichkeiten einer Ergebnisverwertung kann der Koordinator im Namen der Vertragspartner, die gemeinsam und einvernehmlich handeln, unter Einhaltung einer Frist von sechzig Tagen schriftlich die Kommission ersuchen, den Vertrag oder die Teilnahme eines Vertragspartners für beendet zu erklären.

In ordnungsgemäß begründeten Fällen kann jeder Vertragspartner den Vertrag bei der Kommission jederzeit schriftlich unter Angabe von Gründen mit einer sechzigtägigen Frist kündigen, ohne dass ihm gegenüber ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Bei Fehlen einer Begründung oder bei Ablehnung der dargelegten Begründung durch die Kommission gilt die Kündigung dieses Vertrags durch den Vertragspartner als unbegründet und Absatz 4 Unterabsatz 3 kommt zur Anwendung.

Die Kommission erhebt keinen Einwand gegen das Ausscheiden eines Vertragspartners aus dem Projekt, wenn alle anderen Vertragspartner dem schriftlich zugestimmt haben, sofern die Bedingungen, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, dadurch nicht berührt werden. Die Kommission ist vorab zu informieren, wobei ihre Zustimmung als erteilt gilt, wenn sie innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt der Mitteilung keine schriftlichen Einwände erhebt.

5.2
Kündigung durch die Kommission
Die Kommission kann den Vertrag oder einem Vertragspartner in folgenden Fällen kündigen, ohne dass ihr gegenüber ein Anspruch auf Entschädigung besteht:

a) wenn durch rechtliche, finanzielle, technische oder organisatorische Änderungen beim Vertragspartner der Vertrag substanziell beeinträchtigt zu werden droht oder die Entscheidung zur Gewährung der Finanzhilfe in Frage gestellt werden könnte;

b) wenn ein Vertragspartner eine seiner wesentlichen Pflichten aus dem Vertrag einschließlich der Anhänge nicht vollständig erfüllt hat;

c) im Fall höherer Gewalt, der gemäß Artikel 7 mitgeteilt wurde;

d) wenn sich ein Vertragspartner in Konkurs, Liquidation oder in einer vergleichbaren Situation befindet;

e) wenn ein Vertragspartner wegen eines Tatbestands, der seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, rechtskräftig verurteilt wird oder einen schweren beruflichen Fehler begeht, der in geeigneter Weise festgestellt wird.

f) wenn ein Vertragspartner falsche Angaben macht oder Berichte vorlegt, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, um die in dem Vertrag vorgesehene Finanzhilfe zu erhalten;

g) wenn ein Vertragspartner vorsätzlich oder fahrlässig eine substanzielle Unregelmäßigkeit bei der Durchführung des Vertrags begangen hat oder generell im Fall von Betrug, Korruption oder einer anderen unrechtmäßigen Tätigkeit des Vertragspartners, die die finanziellen Interessen der Gemeinschaften beeinträchtigt;

h) wenn die in der Entscheidung Nr. 2003/78 des Rates vom 1. Februar 2003 und in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, auf die hin das Projekt eingereicht wurde, festgelegten Bedingungen für die Beteiligung am Projekt nicht mehr erfüllt sind, es sei denn, die Fortführung des Projekts ist nach Auffassung der Kommission für die Durchführung des Forschungsprogramms des Forschungsfonds für Kohle und Stahl unabdingbar.
5.3
Kündigungsverfahren

Die Kündigung des Vertrags wird durch Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Art mitgeteilt.

In den Fällen nach Absatz 2 Buchstaben a, b und d verfügt der Vertragspartner über eine Frist von 30 Tagen, um seine Bemerkungen mitzuteilen und gegebenenfalls die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, damit er den Pflichten aus dem Vertrag weiter nachkommt. Stimmt die Kommission der Stellungnahme des Vertragspartners nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt schriftlich zu, wird die Kündigung aufrechterhalten.

Eine Kündigung wird nach Ablauf der Kündigungsfrist wirksam; die Frist beginnt mit dem Tag des Eingangs des Kündigungsschreibens.

Bei Fehlen einer Kündigungsfrist in den Fällen nach Absatz 2 Buchstaben b, e, f und g wird die Kündigung mit dem Tage des Eingangs des Kündigungsschreibens wirksam.

5.4
Wirkungen der Kündigung

Im Falle der Kündigung sind die Zahlungen der Kommission auf solche erstattungsfähigen Kosten begrenzt, die bis zum Wirksamwerden der Kündigung dem Vertragspartner entstanden sind, und auf rechtmäßige Verpflichtungen, die vor diesem Tag eingegangen wurden und nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Der Koordinator oder der vertragsbrüchige Vertragspartner verfügt über eine Frist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung des Vertrags durch die Kommission wirksam ist, um gemäß Artikel 14 einen Antrag auf Zahlung des Restbetrags und eine Bescheinigung über die externe Rechnungsprüfung des Projekts einzureichen, sofern von der Kommission nichts anderes schriftlich festgelegt ist. Erhält die Kommission innerhalb dieser Frist keinen solchen Antrag, so ersetzt sie die den Vertragspartnern bis zum Zeitpunkt der Kündigung entstandenen Kosten nicht. Die Kommission zieht alle Beträge ein, deren Verwendung nicht durch von ihr genehmigte Berichte über die technische Durchführung und durch Kostenabrechnungen einschließlich einer Bescheinigung über die externe Rechnungsprüfung gerechtfertigt ist.

Im Fall einer missbräuchlichen Kündigung durch die Vertragspartner oder im Fall einer Kündigung durch die Kommission aus den in Absatz 2 Buchstaben e, f oder g aufgeführten Gründen kann die Kommission, nachdem sie dem Vertragspartner Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, die teilweise oder gesamte Rückzahlung der bereits im Rahmen des Vertrags auf der Grundlage der von ihr genehmigten Berichte über die technische Durchführung und der Kostenabrechnungen im Verhältnis zur Schwere der Verletzung des Vertrags verlangen.

Am Ende der in Absatz 3 genannten Frist, wenn die Kommission den Vertrag aus dem Grund kündigt, dass die Vertragspartner die Kostenabrechnungen oder die technischen Berichte nicht innerhalb der in den Artikeln 6 und 7 des Vertrags angegebenen Frist eingereicht haben und sie dieser Verpflichtungen auch nicht innerhalb der zwei Monate nach der diesbezüglichen schriftlichen Aufforderung durch die Kommission durch Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Art nachgekommen sind, nimmt die Kommission bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts keine Erstattung der den Vertragspartnern entstandenen Kosten vor und verlangt erforderlichenfalls die Rückzahlung sämtlicher Beträge, wenn die entstandenen Kosten nicht durch die von der Kommission genehmigten Berichte über die technische und finanzielle Durchführung belegt worden sind.

5.5
Die Vertragspartner leiten die notwendigen Maßnahmen ein, um die vor der Kündigung des Vertrags eingegangenen Verpflichtungen vollständig oder so weit wie möglich rückgängig zu machen, und halten sich an alle angemessenen schriftlichen Weisungen, die die Kommission im Zusammenhang mit der Kündigung zu diesem Zweck erteilt.

5.6
Jeder vertragsbrüchige oder ausscheidende Vertragspartner gewährt jeder Rechtsperson, die seine Arbeiten am Projekt übernimmt, unter den in Anhang IV genannten Bedingungen Zugangsrechte zu den vor der Kündigung durchgeführten Projektarbeiten.

Zugangsrechte, die einem vertragsbrüchigen oder ausscheidenden Vertragspartner von einem der anderen Vertragspartner eingeräumt wurden, gelten nur für Projektarbeiten, die vor der Kündigung bzw. dem Ausscheiden durchgeführt wurden.

5.7
Von einer Kündigung unberührt bleiben

-
Anhang II Artikel 10, 18 und 19, Anhang III Artikel 5, 6, 7 und 8 und Anhang IV.

Artikel 6 - Haftung

6.1
Die Vertragspartner haften allein für die Einhaltung der ihm obliegenden rechtlichen Verpflichtungen.

6.2
Die Kommission kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die während der Durchführung des Projekts entstanden sind und für die aufgrund des Vertrags Ersatz gefordert wird. Entschädigungs- oder Regressansprüche im Zusammenhang mit derartigen Forderungen werden von der Kommission abgewiesen.

6.3
Außer in Fällen höherer Gewalt sind die Vertragspartner verpflichtet, der Kommission Schäden zu ersetzen, die aufgrund der Durchführung des Projekts oder der mangelhaften Durchführung des Projekts entstanden sind.

6.4
Die Vertragspartner haften allein gegenüber Dritten, einschließlich für Schäden jeder Art, die diesen während der Durchführung des Projekts entstanden sein könnten.

Artikel 7 - Höhere Gewalt

7.1
Unter höherer Gewalt sind unvorhergesehene und außergewöhnliche, trotz der gebotenen Sorgfalt unabwendbare Situationen oder Ereignisse zu verstehen, die unabhängig vom Willen der Parteien eintreten und nicht auf einem Fehler oder einer Fahrlässigkeit einer Partei beruhen und die andere Partei daran hindern, eine Pflicht aus dem Vertrag zu erfüllen. Fehler oder Verzögerungen bei der Bereitstellung von Material und technischen Anlagen (sofern sie sich nicht aus höherer Gewalt ergeben), Arbeitsstreitigkeiten, Streiks oder finanzielle Schwierigkeiten können von der zur Leistung verpflichteten Partei nicht als höhere Gewalt geltend gemacht werden.

7.2
Sieht sich eine der Parteien mit höherer Gewalt konfrontiert, so unterrichtet sie die andere Partei unverzüglich per Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Weise über dieses Ereignis unter Angabe seiner Art, seiner voraussichtlichen Dauer und der vorhersehbaren Folgen.

7.3
Es wird keiner Partei als Verstoß gegen die Pflichten aus dem Vertrag ausgelegt, wenn sie durch höhere Gewalt an der Ausführung gehindert ist. Die Parteien ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um mögliche Schäden aufgrund höherer Gewalt so gering wie möglich zu halten.

7.4
Das Projekt kann gegebenenfalls gemäß Artikel 9 ausgesetzt werden.

Artikel 8 - Interessenkonflikt

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um Interessenkonflikte zu vermeiden und teilen der Kommission unverzüglich Situationen mit, aufgrund deren es zu einem Interessenkonflikt kommt oder kommen könnte. Ein Interessenkonflikt kann sich insbesondere aus einem wirtschaftlichen Interesse, politischer Affinität oder nationalen Bindungen, familiären oder freundschaftlichen Beziehungen sowie sonstigen Interessengemeinschaften ergeben, die eine unparteiische, objektive Erfüllung des Vertrags beeinträchtigen könnten.

Die Kommission behält sich vor, die in diesem Zusammenhang vom Empfänger getroffenen Maßnahmen auf ihre Angemessenheit zu prüfen und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen zu verlangen.

Situationen, die einen Interessenkonflikt darstellen oder aufgrund deren es während der Durchführung des Vertrags zu einem Interessenkonflikt kommen könnte, sind der Kommission über den Koordinator unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Vertragspartner treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Abhilfe für eine solche Situation zu schaffen. Die Kommission behält sich das Recht vor, nachzuprüfen, ob diese Maßnahmen zweckdienlich sind, und kann erforderlichenfalls von den Vertragspartnern verlangen, innerhalb eines festgelegten Zeitraums zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.

Artikel 9 - Aussetzung

9.1
Der Koordinator kann im Namen der Vertragspartner die Kommission ersuchen, die Durchführung des Projekts auszusetzen, wenn sie durch besondere Umstände, vor allem höhere Gewalt, unmöglich oder übermäßig schwierig erscheint. In diesem Fall setzt der Koordinator die Kommission unter Angabe aller Gründe und erforderlichen Einzelheiten sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts der Wiederaufnahme der Durchführung unverzüglich in Kenntnis. Die Kommission muss ihre schriftliche Zustimmung innerhalb von 60 Tagen erteilen.

9.2
Spricht die Kommission keine Kündigung gemäß Artikel 5 aus, nehmen die Vertragspartner die Durchführung wieder auf, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind, und unterrichten die Kommission entsprechend. Die Laufzeit des Projekts wird um den Zeitraum der Aussetzung verlängert. Die Verlängerung der Laufzeit des Projekts und eventuelle Änderungen, die erforderlich sind, um das Projekt an die neuen Durchführungsbedingungen anzupassen, bedürfen einer Änderung gemäß Artikel 10 des Vertrags.

Artikel 10 - Vertraulichkeit

Die Kommission und die Vertragspartner verpflichten sich, über als vertraulich eingestufte Schriftstücke, Informationen, Kenntnisse, bereits bestehende Kenntnisse und weiteres Material, die mit dem Vertrag unmittelbar in Zusammenhang stehen und deren Verbreitung den anderen Vertragspartnern oder der Kommission Schaden zufügen könnte, Stillschweigen zu bewahren. Die Parteien sind auch nach dem Zeitpunkt des Abschlusses des Projekts an die Geheimhaltungspflicht gebunden.

Die Kommission trifft angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Sachverständige der technischen Fachgruppen Kohle und Stahl und sonstige Sachverständige, die sie bei der Verwaltung dieses Vertrags unterstützen, vertrauliche Informationen weder weitergeben noch verwenden. Über die Sachverständigen, die im Rahmen von Artikel 4 (technische Prüfung) oder im Rahmen des Anhangs IV (IPR) tätig werden sollen, werden vorab nähere Informationen erteilt und die Kommission berücksichtigt angemessen Einwände, die die Vertragspartner aus einem legitimen Interesse heraus erheben.
Teil B - Finanzielle Abwicklung

Artikel 11 - Erstattungsfähige Kosten
11.1
Als erstattungsfähig gelten direkte Kosten des Projekts, die folgende Kriterien erfüllen:

-
sie müssen den Kostenkategorien im Sinne der Artikel 12 und 13 entsprechen;

-
sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Vertrags;

-
sie sind notwendig für die Erfüllung des Projekts, das Gegenstand des Vertrags ist;

-
sie sind angemessen und gerechtfertigt und entsprechen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, insbesondere der Sparsamkeit, sowie dem Grundsatz eines angemessenen Kosten-Wirksamkeits-Verhältnisses;

-
sie werden tatsächlich von den Vertragspartnern während der in Artikel 2 Absatz 2 des Vertrags festgelegten Laufzeit des Projekts verauslagt, werden in ihrer Buchhaltung oder in ihren steuerlichen Unterlagen erfasst und sind identifizierbar sowie kontrollierbar.
11.2
Vertragspartner können keine Kosten geltend machen, die zur Durchführung des Projekts nicht unbedingt erforderlich sind. Als nicht erstattungsfähig gelten folgende Kosten:

-
Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen;

-
Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten;

-
Überziehungszinsen;

-
notleidende Forderungen;

-
Wechselkursverluste,

-
feststellbare indirekte Steuern und Abgaben einschließlich Mehrwertsteuer,

-
die Kosten, die im Rahmen eines anderen Projekts, einer anderen Maßnahme oder eines anderen Arbeitsprogramms vom Vertragspartner angegeben werden, wenn für dieses Projekt, diese Maßnahme oder dieses Arbeitsprogramm eine Finanzhilfe der Gemeinschaft bereitgestellt wird;

-
übermäßige oder unbedachte Ausgaben.

11.3
Die Kostenerstattung durch die Kommission erfolgt, sobald von den Vertragspartnern entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Hierzu führt der Vertragspartner regelmäßig nach den in seinem Staat üblichen Buchhaltungsgrundsätzen die Bücher über das Projekt und sammelt die notwendigen Unterlagen für das Projekt, um insbesondere die in seinen Zahlungsanträgen angegebenen Kosten und Arbeitsstunden nachweisen zu können. Die Buchhaltungsverfahren müssen die unmittelbare Abstimmung zwischen den für die Durchführung des Projekts angefallenen Kosten und Einnahmen und der Gesamtabrechnung für die gesamte Geschäftstätigkeit des Vertragspartners ermöglichen. Diese Unterlagen müssen vollständig, genau und zweckdienlich sein und für Prüfungen bereitgestellt werden. Kosten, die nicht nachgewiesen werden können oder die den oben genannten Grundsätzen nicht entsprechen, können nicht als Projektausgaben geltend gemacht werden.
11.4
Die auf der Grundlage der Ausgaben erstattungsfähigen Kosten entsprechen der Summe der entstandenen Kosten abzüglich aller Rückgewinne (Preisnachlässe, Erstattungen, Rückgewinnung von Rohstoffen, Fertigerzeugnissen oder produktspezifischen Abfällen, Verkauf oder Wiederverwendung von Anlagen oder Ausrüstung, Zuwendungen). Sacheinlagen entsprechen keinen tatsächlichen Ausgaben der Vertragspartner und sind nicht erstattungsfähig. Sind in Anhang I allerdings Sacheinlagen vorgesehen und festgelegt, die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Projekts beitragen sollen, verpflichten sich die Vertragspartner, deren Verfügbarkeit nach Maßgabe des Vertrags sicherzustellen.

11.5
Die erstattungsfähigen Kosten umfassen nur tatsächliche Kosten der im Rahmen des Vertrags durchgeführten Arbeiten. Vertragspartner und Unterauftragnehmer können keine veranschlagten oder handelsüblichen Sätze in Rechnung stellen. Die erstattungsfähigen Kosten werden in vier Kostenkategorien aufgeschlüsselt:

-
Ausrüstungskosten

-
Personalkosten

-
Betriebskosten

-
indirekte Kosten (Gemeinkosten)

11.6
Kosten, die in der Endabrechnung im Sinne von Artikel 14 Absatz 3 nicht geltend gemacht worden sind, werden nicht mehr erstattet.

Artikel 12 - Direkte Kosten

12.1
Ausrüstungskosten

Anschaffungskosten für Ausrüstung, die in direktem Zusammenhang mit dem Projekt stehen, können als Direktkosten abgerechnet werden.

Erstattungsfähig sind abweichend von Artikel 11 Absatz 1 und vorbehaltlich der schriftlichen Genehmigung der Kommission auch Kosten für Ausrüstungen, die innerhalb von sechs Monaten vor dem Zeitpunkt des Beginns speziell für das Projekt erworben wurden, oder Ausrüstungen, die Eigentum eines Vertragspartners sind und bei Beginn der Forschungsarbeiten noch nicht voll abgeschrieben waren.

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach folgender Formel berechnet:

A x C x D
B

A
=
Anzahl der Monate, in denen die Ausrüstung nach ihrer Lieferung für das Projekt genutzt wurden
B
=
Abschreibungszeitraum von 60 Monaten (36 Monaten bei EDV-Anlagen unter 25 000 EUR)
C
=
Anschaffungskosten für Ausrüstung
D
= 
prozentualer Anteil der Verwendung der Ausrüstung für das Projekt.
12.2
Personalkosten

12.2.1
Die Kosten für die tatsächlich auf das Projekt aufgewendeten Arbeitsstunden von wissenschaftlichen, graduierten und technischen Mitarbeitern sowie die Kosten für Arbeiter, die direkt vom Vertragspartner beschäftigt werden, können in Rechnung gestellt werden. Für sonstige Personalkosten (z. B. Stipendien) ist eine vorherige schriftliche Genehmigung der Kommission erforderlich. Kosten für Verwaltungspersonal sind nicht erstattungsfähig.

12.2.2
Alle in Rechnung gestellten Arbeitsstunden müssen während der Laufzeit des Projekts spätestens zum Zeitpunkt der Abrechnung registriert und bestätigt werden. Zu diesem Zweck müssen zumindest Arbeitszeitnachweise geführt werden, die mindestens einmal im Monat vom benannten Projektleiter oder einem bevollmächtigten leitenden Angestellten des Vertragspartners zu bestätigen sind.
12.2.3
Die Personalkosten umfassen

-
die tatsächlichen Personalkosten

oder

-
die durchschnittlichen Personalkosten entsprechend den Gepflogenheiten des Vertragspartners, sofern mit einer Bescheinigung über die externe Rechnungsprüfung nachgewiesen wird, dass sie nicht wesentlich von den tatsächlichen Personalkosten abweichen, und unter der Voraussetzung, dass solche Gepflogenheiten von der Kommission als akzeptabel angesehen werden.
12.2.4
Die tatsächlichen Personalkosten werden nach folgender Formel berechnet:

WH
x
S
PT

WH
=
Arbeitsstunden
Arbeitsstunden sind gemäß Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 abzurechnen. Schätzungen sind nicht zulässig.
S
=
Gehaltskosten [€/Jahr]
Lohn- bzw. Gehaltskosten sollten dem Lohnkonto entnommen werden und den Jahresbruttolohn plus den Arbeitgeberanteil der Sozialbeiträge (z. B. Urlaubsgeld, Beiträge zur Altersvorsorge, zur Krankenkasse und zur Sozialversicherung) darstellen. Die Lohn- bzw. Gehaltskosten sind für jeden Mitarbeiter einzeln zu berechnen.
Im Falle von Verträgen für Arbeitsleistungen sind die Kosten ohne MwSt der Rechnung für die durchgeführten Arbeiten zu entnehmen. Auf den Rechnungen sollte angegeben sein, für welches Projekt und wie viele Stunden die Personen gearbeitet haben und welche Aufgaben durchgeführt wurden.
PT
=
Produktive Zeit [Stunden/Jahr]
()
Die produktive Gesamtzeit ist die Gesamtzahl der Arbeitsstunden gemäß Arbeitsvertrag unter Abzug nicht anrechenbarer Zeit (höchstens 15 Tage/Jahr) entsprechend der tatsächlichen Situation des Vertragspartners. Der Vertragspartner erstellt die tatsächliche Situation der produktiven Zeit für das jeweilige Jahr und leitet dies zum [31. März] jedes Jahres an die Kommission weiter mit einer Kopie aller einschlägigen Belege. Falls diese Angaben bis zum [31. März] nicht bei der Kommission eingegangen sind, wird die produktive Zeit für das entsprechende Jahr mit [1700] Stunden/Jahr berechnet.
Überstunden sind im Rahmen von Kommissionsprojekten nicht in Rechnung zu stellen, und die für jeden Wissenschaftler in Rechnung gestellte Zeit sollte die produktive Zeit nicht überschreiten.

()
Generell sind als produktive Zeit [1600] Stunden pro Vollzeitbeschäftigtem und Jahr anzusehen.

12.2.5
Die durchschnittlichen Personalkosten werden nach folgender Formel berechnet:

WH x AHR

WH
=
Arbeitsstunden
Arbeitsstunden sind gemäß Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 abzurechnen. Schätzungen sind nicht zulässig.
AHR
=
Durchschnittlicher Stundensatz pro Kategorie
Zur Berechnung des durchschnittlichen Stundensatzes pro Kategorie müssen die Summe der Lohn- bzw. Gehaltskosten für alle Mitarbeiter der Kategorie durch die Gesamtzahl ihrer Arbeitsstunden geteilt werden. 

Die Summe der Lohn- bzw. Gehaltskosten sollten dem Lohnkonto entnommen werden und den Jahresbruttolohn plus den Arbeitgeberanteil der Sozialbeiträge (z. B. Urlaubsgeld, Beiträge zur Altersvorsorge, zur Krankenkasse und zur Sozialversicherung) darstellen.

Der Vertragspartner hat spätestens zum Zeitpunkt der Abrechnung eine von einem externen Wirtschaftsprüfer erstellte und bestätigte Prüfbescheinigung im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 vorzulegen, aus der hervorgeht, dass es durch die mit dieser Methode berechneten durchschnittlichen Personalkosten pro Kategorie (AHR) nicht zu einer wesentlichen Abweichung der durchschnittlichen von den tatsächlichen Personalkosten kommt. In der Bescheinigung ist ausdrücklich das System der Personalkostenabrechnung zu bestätigen und es ist anzugeben, welche Daten geprüft wurden. Die Kosten für diese Bescheinigung gelten als erstattungsfähige Kosten im Rahmen der Unterstützung seitens Dritter im Sinne von Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 1.
Eine Prüfbescheinigung ist nicht erforderlich, wenn die Abweichung zwischen dem zuletzt berechneten AHR und dem zuletzt bescheinigten AHR nicht höher ist als [% einfügen].

12.3
Betriebskosten

Die Betriebskosten, die direkt mit der Durchführung des Projekts zusammenhängen, umfassen ausschließlich Kosten für

a) Rohstoffe;

b) kleineres Verbrauchsmaterial;

c) Betriebsstoffe;

d) Energie;

e) Wartung oder Reparatur der Ausrüstungen;

f) Transport von Ausrüstungen oder Produkten;

g) Änderung und Umbau bestehender Ausrüstungen;

h) EDV-Dienstleistungen;

i) Anmietung von Ausrüstungen;

j) verschiedene Analysen;

k) besondere Prüfungen und Versuche;


l) Unterstützung seitens Dritter:

Die Kosten für Unterverträge sind gemäß Artikel 3 erstattungsfähige Kosten, sofern sie unter die oben aufgeführten Kostenkategorien fallen.
Kosten, die sich unmittelbar aus den Anforderungen des Vertrags ergeben (d.h. Prüfbescheinigungen) einschließlich der Kosten für Finanzdienstleistungen (d.h. Kosten für Sicherheitsleistungen), sind erstattungsfähige Kosten.

Abweichend von Artikel 11 Absatz 1 umfassen erstattungsfähige Kosten auch Kosten für Bescheinigungen über die externe Rechnungsprüfung des Projekts, die innerhalb von [Zahl einfügen]
 Tagen nach Abschluss des Projekts angefallen sind.

m) Reisen und Aufenthalt:

Reise- und Aufenthaltskosten in direktem Zusammenhang mit dem Projekt (z.B. Kosten für die Teilnahme von [einem] oder [zwei] Vertragspartner[n] an [zwei] [drei] vom Koordinator angesetzten Koordinierungssitzungen im Jahr) können in Rechnung gestellt werden. Andere Reise- und Aufenthaltskosten sowie Kosten für Reisen außerhalb der Europäischen Union müssen von der Kommission vorher schriftlich genehmigt werden.
Artikel 13 - Indirekte Kosten

13.1
Alle sonstigen Ausgaben („Gemeinkosten“), die in Zusammenhang mit dem Projekt entstehen können und in den obigen Absätzen nicht ausdrücklich ausgewiesen sind, werden durch einen Pauschalbetrag in Höhe von 30 % der in Artikel 12 Absatz 2 genannten erstattungsfähigen Personalkosten abgedeckt.

13.2
Dieser Pauschalsatz beinhaltet Kosten für die obligatorische Teilnahme an Sitzungen mit den technischen Fachgruppen Kohle und Stahl, die von der Kommission organisiert werden.

13.3
Indirekte Kosten im Rahmen einer projektbezogenen Finanzhilfe sind nicht erstattungsfähig, wenn ein Vertragspartner in dem betreffenden Zeitraum bereits eine Betriebskostenfinanzhilfe der Kommission erhält.

Artikel 14 - Zahlungsanträge
Die Zahlungen erfolgen gemäß Artikel 4.

14.1
Erste Vorfinanzierung
Wenn dies in den Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 des Vertrags über die Vorfinanzierung vorgesehen ist, leisten die Vertragspartner eine Sicherheit, die von einem zugelassenen Bank oder Finanzinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gestellt wird.
 Der Bürge leistet die Sicherheit auf erste Anforderung und verlangt von der Kommission keine Vorausklage gegen den Hauptschuldner (den Vertragspartner). Diese Sicherheit gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Anteil der Vorfinanzierung am Gesamtbetrag der Finanzhilfe durch endgültige Zahlungen der Kommission gedeckt ist. Die Kommission verpflichtet sich, die Sicherheit binnen 30 Tagen nach der endgültigen Zahlung freizugeben.

14.2
Zweite Vorfinanzierung:

Die Vertragpartner können, sobald sie den Prozentsatz der vorherigen Zahlung verwendet haben, der in Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags über die zweite Vorfinanzierung festgelegt ist, die Zahlung eines zweiten Vorfinanzierungsbetrags beantragen. Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:

-
ein Halbzeitbericht über die technische Durchführung des Projekts gemäß Anhang III Artikel 2;

-
eine ausführliche Halbzeitabrechnung der erstattungsfähigen Kosten, die von den einzelnen Vertragspartnern während des vom Halbzeitbericht über die technische Durchführung erfassten Zeitraums tatsächlich verauslagt worden sind;

-
eine nach Maßgabe von Absatz 1 gestellte Sicherheit, wenn sie in den oben genannten Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags vorgesehen ist;

-
eine Bescheinigung über die externe Rechnungsprüfung des Projekts, wenn diese in den oben genannten Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags vorgesehen ist. Die externe Rechnungsprüfung wird gemäß Artikel 20 Absatz 2 durchgeführt.

Diese Unterlagen werden nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen der Anhänge erstellt.

14.3
Zahlung des Restbetrags

Nach Ablauf der entsprechenden, in Artikel 6 angegebenen Frist beantragt der Koordinator die Zahlung des Restbetrags. Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:

-
ein Abschlussbericht über die Durchführung des Projekts;

-
eine ausführliche Endabrechnung der erstattungsfähigen Kosten, die den einzelnen Vertragspartnern während des vom Abschlussbericht über die Durchführung erfassten Zeitraums tatsächlich entstanden sind;

-
eine vollständige Übersicht über sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt;

-
einen Bericht über die externe Rechnungsprüfung des Projekts nach Maßgabe von Artikel 20, wenn dieser in den oben genannten Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags vorgesehen ist. Die Rechnungsprüfung soll bestätigen, dass die Finanzunterlagen, die ein Vertragspartner der Kommission vorlegt, mit den Finanzbestimmungen des Vertrags in Einklang stehen, die angegebenen Kosten alle tatsächlich angefallenen Kosten des Projekts erfassen und sämtliche Einnahmen aufgeführt sind.

Die dem Zahlungsantrag beigefügten Unterlagen werden nach Maßgabe der Bestimmungen der Anhänge erstellt. Wird keine externe Rechnungsprüfung des Projekts verlangt, bestätigt jeder Vertragspartner, dass die Finanzunterlagen, die er der Kommission vorlegt, mit den Finanzbestimmungen des Vertrags in Einklang stehen, die angegebenen Kosten alle tatsächlich angefallenen Kosten des Projekts erfassen und sämtliche Einnahmen aufgeführt sind.

Nach Eingang dieser Unterlagen und nach der Sitzung der entsprechenden technischen Fachgruppe verfügt die Kommission über die in Artikel 4 des Vertrags festgelegte Frist, um

-
die Unterlagen zu genehmigen;

-
den Koordinator oder den entsprechenden Vertragspartner zu bitten, ihr Belege oder ergänzende Informationen zu übermitteln, die sie benötigt, um die Unterlagen genehmigen zu können;

-
diese Unterlagen abzulehnen und weitere Unterlagen anzufordern.

- ein Bericht über die externe Rechnungsprüfung der Maßnahme, wenn dieser in den Bestimmungen des Artikels I.4. über die Zahlung des Restbetrags vorgesehen ist.

Zusätzliche Informationen oder Unterlagen werden beim Koordinator oder dem entsprechenden Vertragspartner schriftlich oder mit elektronischer Post angefordert. Der Koordinator übermittelt die angeforderten Informationen oder Unterlagen innerhalb der in Artikel 4 des Vertrags festgelegten Frist.

Werden zusätzliche Belege angefordert, verlängert sich die Frist für die Prüfung um den zur Erlangung dieser Belege erforderlichen Zeitraum.

Werden Unterlagen abgelehnt und weitere angefordert, ist das in diesem Artikel erläuterte Genehmigungsverfahren einzuhalten.

Bei erneuter Ablehnung behält sich die Kommission vor, den Vertrag unter Bezugnahme auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b zu kündigen.

14.4
Die Vertragspartner übermitteln die Zahlungsanträge mit Hilfe des in Teil C abgedruckten Formulars oder in ähnlicher, von der Kommission schriftlich bekannt gegebener oder gebilligter Form. Die Vertragspartner ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die ihren Unterauftragnehmern entstandenen Kosten im Formular 3C im Einzelnen aufgeführt sind.

14.5
Bei nicht ordnungsgemäßer Beantragung der zweiten Vorfinanzierung kann die Kommission ihre Zahlung für das Projekt bis zur Zahlung des Restbetrags verweigern. Die Kommission kann die in Artikel 4 des Vertrags festgelegte Zahlungsfrist jederzeit aussetzen, indem sie dem Koordinator mitteilt, dass der Zahlungsantrag nicht zulässig ist, und zwar entweder weil er nicht mit dem Vertrag in Einklang steht oder weil er nicht mit den von der Kommission genehmigten Berichten über die technische Durchführung und den Kostenabrechnungen übereinstimmt oder weil der Verdacht besteht, dass einige der Kosten in dem Zahlungsantrag nicht erstattungsfähig sind, und zusätzliche Prüfungen durchgeführt werden. Die Frist läuft weiter ab dem Tag des Eingangs des korrekt aufgesetzten Zahlungsantrags.

Außerdem kann die Kommission ihre Zahlungen jederzeit aussetzen, wenn sich insbesondere aufgrund der Prüfungen und Kontrollen gemäß Artikel 18 herausstellt oder gemutmaßt wird, dass der Koordinator oder ein Vertragspartner gegen den Vertrag verstoßen hat

Die Kommission teilt dem Koordinator diese Aussetzung per Einschreiben mit Rückschein oder auf gleichwertige Weise mit. Die Aussetzung gilt ab dem Tag, an dem die Kommission diese Mitteilung absendet.

14.6
Der Koordinator liefert der Kommission alle Angaben, die diese billigerweise für ihre Vertragsführung verlangen kann.

Artikel 15 - Zahlungen - Allgemeine Bestimmungen

15.1
Die Kommission leistet die Zahlungen in Euro. Die in einer anderen Währung als dem Euro angefallenen Kosten werden unter Zugrundelegung des Umrechnungskurses, der am ersten Tag des auf den Ablauf des Berichtszeitraums folgenden Monats galt, abgerechnet. Der verwendete Umrechnungskurs
 ist in den Abrechnungen bei der Aufführung der angefallenen Kosten anzugeben.

15.2
Nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 4 des Vertrags kann der Koordinator oder, falls die Zahlungen gemäß Artikel 8 des Vertrags direkt an die Vertragspartner geleistet werden, ein Vertragspartner binnen zwei Monaten nach Eingang der verspäteten Zahlung Verzugszinsen fordern. Diese werden berechnet zu dem von der Europäischen Zentralbank für ihre Hauptrefinanzierungsgeschäfte zugrunde gelegten und am ersten Kalendertag des Fälligkeitsmonats geltenden Zinssatz, der im Amtsblatt der Europäischen Union, Serie C, veröffentlicht wird, zuzüglich dreieinhalb Prozentpunkten. Diese Bestimmung gilt nicht für die Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Der Zinsbetrag wird berechnet für den Zeitraum ab dem ersten Tag nach dem Fälligkeitsdatum bis einschließlich zu dem Tag, an dem gemäß Absatz 1 die Zahlung erfolgt. Diese Verzugszinsen werden bei der Bestimmung des endgültigen Betrags der Finanzhilfe gemäß Artikel 16 nicht als Einnahme im Rahmen des Projekts betrachtet. Die Aussetzung der Zahlung durch die Kommission ist nicht als Zahlungsverzug zu betrachten.

15.3
Der Koordinator teilt der Kommission die Höhe der Zinsen oder gleichwertiger Vergünstigungen mit, die durch die Vorfinanzierung der Kommission entstanden sind. Diese Mitteilung erfolgt jährlich, wenn es sich um nennenswerte Beträge handelt, und auf jeden Fall, wenn die Zahlung des Restbetrags angefordert wird. Die Zinsen werden als Einnahmen im Rahmen des Projekts im Sinne des Artikels 16 betrachtet.

15.4
Die Vertragspartner verfügen über eine Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung durch die Kommission des Endbetrags der Finanzhilfe, der entweder die Zahlung des Restbetrags oder einer Einziehungsanordnung gemäß Artikel 17 darstellt, oder, sofern nichts anderes bestimmt ist, ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Restbetrags, um schriftlich zusätzliche Informationen über die Bestimmung der endgültigen Finanzhilfe anzufordern oder um diese Bestimmung anzufechten. Nach Ablauf dieser Frist werden solche Anträge nicht mehr berücksichtigt. Die Kommission verpflichtet sich, innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt des Eingangs des Informationsgesuchs zu antworten. Dieses Verfahren berührt nicht das Recht der Vertragspartner, gegen die Entscheidung der Kommission gemäß Artikel 12 des Vertrags Einspruch zu erheben. Gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsrechtsvorschriften muss ein solcher Einspruch innerhalb von zwei Monaten nach der Miteilung der Entscheidung an den Antragsteller oder, sofern nichts anderes bestimmt ist, dem Tag, an dem er davon Kenntnis erhält, erfolgen.

Artikel 16 - Bestimmung des endgültigen Betrags der Finanzhilfe

16.1
Unbeschadet des Artikels 18 legt die Kommission den endgültig an den Koordinator oder die Vertragspartner gemäß Artikel 8 des Vertrags zu zahlenden Betrag auf der Grundlage der in Artikel 14 genannten, von ihr genehmigten Unterlagen fest.
16.2
Der dem Koordinator oder den Vertragspartnern gemäß Artikel 8 des Vertrags insgesamt ausgezahlte Betrag darf in keinem Fall den Höchstbetrag der Finanzhilfe gemäß Artikel 3 des Vertrags übersteigen, und zwar auch dann nicht, wenn der Gesamtbetrag der tatsächlichen erstattungsfähigen Kosten den in Artikel 3 des Vertrags genannten Schätzbetrag der erstattungsfähigen Kosten übersteigt.

16.3
Liegt der Betrag der tatsächlich entstandenen erstattungsfähigen Kosten nach Ende des Projekts unter dem geschätzten Gesamtbetrag der erstattungsfähigen Kosten, beschränkt die Gemeinschaft ihre Finanzierung auf den Betrag, der sich aus der Anwendung des in Artikel 3 des Vertrags genannten Prozentsatzes auf die tatsächlichen erstattungsfähigen und von der Kommission genehmigten Kosten ergibt.

16.4
Einnahmen des Projekts können aus folgenden Quellen stammen: (a) Finanztransfer Dritter an den Vertragspartner und (b) durch das Projekt erzielte Einnahmen; sie werden wie folgt erzielt:

a)
Finanztransfer Dritter:

· Transfers, die speziell zur Kofinanzierung des Projekts oder zur Finanzierung von Ressourcen getätigt werden, die der Vertragspartner im Rahmen des Projekts einsetzt, gelten als Projekteinnahmen.
· Kann der Vertragspartner frei über die Nutzung der Finanzmittel oder die Nutzung der Ressourcen, die durch den Finanztransfer finanziert werden, entscheiden und beschließt er, solche Ressourcen für das Projekt zu verwenden, gilt der entsprechende Transfer nicht als Einnahme des Projekts.

Die Vertragspartner sorgen dafür, dass Dritte, deren Ressourcen für das Projekt zur Verfügung gestellt werden, über diese Nutzung ihrer Ressourcen informiert werden. Die Vertragspartner tun dies gemäß ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

b)
Einnahmen, die durch das Projekt erzielt werden:

· Einnahmen, die bei der Durchführung des Projekts erzielt werden, sowie Einnahmen aufgrund des Verkaufs von Vermögenswerten, die im Rahmen des Projekts erworben wurden, bis zu der Höhe der Kosten, die im Rahmen des Projekts ursprünglich geltend gemacht wurden, gelten als Projekteinnahmen.

· Einnahmen des Vertragspartners aus der Nutzung von Kenntnissen, die im Rahmen des Projekts erworben wurden, gelten nicht als Projekteinnahmen.
16.5
Die Vertragspartner akzeptieren, dass die Finanzhilfe auf den Betrag begrenzt wird, der zum Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben des Projekts erforderlich ist, und dass sie mit der Finanzhilfe keinen Gewinn erzielen dürfen.

Unter Gewinn ist ein Überschuss der Gesamteinnahmen des Projekts gegenüber den erstattungsfähigen Gesamtkosten des Projekts zu verstehen, wobei die Einnahmen im Rahmen anderer externer Finanzierungen festgestellt oder bestätigt oder nach den Grundsätzen der Absätze 2 und 3 bestimmt werden. Für die Zwecke dieses Artikels kommen nur die tatsächlichen Kosten in Betracht, die den Kategorien der erstattungsfähigen Kosten im Sinne von Artikel 11 entsprechen. Nicht erstattungsfähige Kosten müssen durch andere als Gemeinschaftsmittel gedeckt werden.

Jeder auf diese Weise festgestellte Überschuss bewirkt eine entsprechende Kürzung der Finanzhilfe.

Zinsen oder gleichwertige Vergünstigungen aus einer Vorfinanzierung des Projekts gelten als Einnahmen des Projekts.

16.6
Stellt die Kommission fest, dass das Projekt schlecht, teilweise oder verspätet durchgeführt wurde, kann sie unbeschadet des Rechts auf Kündigung des Vertrags nach Artikel 5 eine entsprechende Kürzung der ursprünglich geplanten Finanzhilfe nach Maßgabe dieses Vertrags beschließen.

Die Kürzung der Finanzhilfe erfolgt durch

-
Kürzung des bei Abschluss des Projekts zu zahlenden Restbetrags;

-
Einforderung bei dem betreffenden Vertragspartner der zuviel gezahlten Beträge, wenn der von der Kommission bereits gezahlte Gesamtbetrag den von ihr tatsächlich zu zahlenden Betrag überschreitet.

Artikel 17 - Einziehung

17.1
Wurden einem Vertragspartner unrechtmäßig Beträge ausgezahlt oder ist eine Einziehung nach Maßgabe des Vertrags gerechtfertigt, verpflichtet sich der betreffende Vertragspartner, die betreffenden Beträge zu dem Zeitpunkt und nach den Modalitäten zu zahlen, die die Kommission festlegt.

17.2
Kommt ein Vertragspartner der Zahlungsaufforderung an dem von der Kommission bestimmten Tag nicht nach, berechnet diese Verzugszinsen unter Anwendung des in Artikel 15 Absatz 2 vorgesehenen Zinssatzes. Der Zinsbetrag wird berechnet für den Zeitraum ab dem Tag nach dem Fälligkeitsdatum bis einschließlich zu dem Tag, an dem der geschuldete Betrag bei der Kommission eingeht. Diese Bestimmung gilt nicht für die Behörden der Mitgliedstaaten, die Vertragspartner dieses Vertrags sind.
Teilzahlungen werden zunächst auf die Kosten und Verzugszinsen, dann auf die Hauptschuld angerechnet.

17.3
Die Einziehung der der Gemeinschaft geschuldeten Beträge kann nach Unterrichtung des Vertragspartners durch Verrechnung mit Beträgen erfolgen, die sie ihm anderweitig schuldet, oder durch Rückgriff auf die gemäß Artikel 14 geleistete Sicherheit. Die vorherige Zustimmung des Vertragspartners ist nicht erforderlich.

17.4
Die Bankkosten der Einziehung der der Gemeinschaft geschuldeten Beträge werden ausschließlich dem Vertragspartner angelastet.

17.5
Die Vertragspartner werden darüber unterrichtet, dass die Kommission gemäß Artikel 256 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Feststellung einer Forderung eine Entscheidung erlassen kann, die einen vollstreckbaren Titel darstellt.

Artikel 18 - Kontrollen und Prüfungen

18.1
Die Kommission kann zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags und bis zu fünf Jahren nach Abschluss des Projekts Prüfungen veranlassen, die von externen wissenschaftlichen/technologischen Prüfern oder von den Kommissionsdienststellen selbst z.B. OLAF durchgeführt werden können. Diese Prüfungen können wissenschaftliche, finanzielle, technologische und sonstige Aspekte (wie Grundsätze der Buchführung und des Managements) einer ordnungsgemäßen Durchführung des Projekts und des Vertrags betreffen. Sie erfolgen vertraulich. Beträge, die der Kommission aufgrund des Ergebnisses einer solchen Prüfung zustehen, können Gegenstand einer Einziehungsforderung gemäß Artikel 17 sein.

Der (Die) Vertragspartner hat (haben) das Recht, aus Gründen der Vertraulichkeit geschäftlicher Informationen die Beteiligung eines bestimmten wissenschaftlichen/technologischen Prüfers abzulehnen.

18.2
Die Vertragspartner übermitteln der Kommission unmittelbar sämtliche detaillierten Daten, die diese zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Verwaltung und Durchführung des Vertrags verlangt. 

18.3
Die Vertragspartner bewahren nach Abschluss des Projekts bis zu fünf Jahre lang die Originalausfertigungen bzw. in begründeten Ausnahmefällen beglaubigte Kopien aller Unterlagen auf, die im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen. Diese werden der Kommission für die Durchführung vertraglicher Prüfungen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

18.4
Zum Zwecke dieser Prüfungen stellen die Vertragspartner sicher, dass die Kommissionsbediensteten und die von der Kommission beauftragten externen Stellen Zugang zu den Informationen an Ort und Stelle haben, insbesondere zu den Büros des Vertragspartners, und dies zu jeder angemessenen Zeit und zu allen für die Kontrolle benötigten Informationen.

18.5
Der Rechnungshof der Gemeinschaft genießt dieselben Rechte, namentlich Zugangsrechte, für Kontrollen und Prüfungen wie die Kommission, unbeschadet seiner eigenen Bestimmungen. 

18.6
Ferner kann die Kommission im Einklang mit der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten
, und der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfungen (OLAF)
 und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfungen (OLAF)
 Kontrollen und Überprüfungen an Ort und Stelle durchführen.

18.7
Die Vertragspartner sorgen dafür, dass das Recht der Kommission und des Rechnungshofs auf Prüfung auch das Recht beinhaltet, zu den Bedingungen dieses Artikels die genannten Prüfungen und Kontrollen auch bei Unterauftragnehmern oder Dritten durchzuführen, deren Kosten ganz oder teilweise durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft erstattet werden.

Artikel 19 - Schadensersatz und finanzielle Sanktionen

Unbeschadet sonstiger Maßnahmen gemäß diesem Vertrag stimmen die Vertragspartner dahingehend überein, dass die Gemeinschaft zum Schutz ihrer finanziellen Interessen berechtigt ist, Schadensersatz von Vertragspartnern zu verlangen, wenn festgestellt wurde, dass diese zu hohe Ausgaben angegeben und einen ungerechtfertigten finanziellen Beitrag von der Gemeinschaft erhalten haben. Schadensersatz ist zusätzlich zur Wiedereinziehung des ungerechtfertigterweise gezahlten finanziellen Beitrags vom Vertragspartner fällig.
a)
Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach der Höhe der zusätzlich angegebenen Ausgaben und des nicht gerechtfertigten Teils des Gemeinschaftsbeitrags. Bei der Berechnung eines eventuellen Schadensersatzes wird folgende Formel zugrunde gelegt:
Schadensersatz = ungerechtfertigter finanzieller Beitrag x (zusätzlich angegebene Ausgaben/geltend gemachter Gesamtbetrag)

Bei der Berechnung des Schadensersatzes wird nur der Zeitraum berücksichtigt, auf den sich der Antrag des Vertragspartners auf einen Gemeinschaftsbeitrag bezog. Er wird nicht auf der Grundlage des gesamten Gemeinschaftsbeitrags berechnet.
b)
Die Kommission unterrichtet den Vertragspartner, von dem sie Schadensersatz verlangt, schriftlich von ihrer Forderung (Einschreiben mit Rückschein). Der Vertragspartner muss der Forderung der Gemeinschaft innerhalb von 30 Tagen nachkommen.
c)
Das Verfahren für die Rückzahlung ungerechtfertigt erhaltener finanzieller Beiträge und für die Zahlung von Schadensersatz wird im Einklang mit Artikel 17 festgelegt.
d)
Die Kommission hat das Recht, im Zusammenhang mit zu hoch angegebenen Kosten, die nach Vertragsende zu Tage treten, entsprechend den Buchstaben a bis f Ausgleichszahlungen zu verlangen.
e)
Diese Bestimmungen gelten unbeschadet eventueller administrativer oder finanzieller Sanktionen, die die Kommission im Einklang mit der Haushaltsordnung gegen vertragsbrüchige Vertragspartner verhängen kann, oder sonstiger zivilrechtlicher Mittel, die der Gemeinschaft oder den anderen Vertragspartnern zur Verfügung stehen. Ferner greifen diese Bestimmungen eventuellen von den Behörden der Mitgliedstaaten eingeleiteten strafrechtlichen Verfahren nicht vor.
f)
Darüber hinaus werden gemäß der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften gegen Vertragspartner, bei denen eine schwere Verletzung der Verpflichtungen aus dem Vertrag festgestellt wird, finanzielle Sanktionen in Höhe von 2 bis 10 % des Gesamtwerts der betreffenden Finanzhilfe verhängt. Bei Rückfälligkeit innerhalb von fünf Jahren nach dem ersten Verstoß kann dieser Satz auf 4 bis 20 % angehoben werden.
Artikel 20 - Prüfbescheinigungen

20.1
Für alle Zeiträume, für die dies verlangt wird, übermitteln alle Vertragspartner eine von einem externen Wirtschaftsprüfer erstellte und bestätigte Prüfbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die in dem jeweiligen Zeitraum angefallenen Kosten die Bedingungen dieses Vertrags erfüllen. In der Bescheinigung sind die Beträge, die überprüft wurden, ausdrücklich zu nennen. Werden im Rahmen des Vertrags Kosten für Leistungen Dritter geltend gemacht, werden diese im Einklang mit diesem Artikel geprüft.

Die Kosten dieser Bescheinigung sind im Rahmen der Unterstützung seitens Dritter erstattungsfähig.

20.2
Jeder Vertragspartner kann einen qualifizierten externen Wirtschaftsprüfer frei wählen, z.B. auch den üblicherweise von ihm beschäftigten, soweit dieser alle nachstehenden beruflichen Voraussetzungen erfüllt:

a)
der externe Wirtschaftsprüfer muss vom Vertragspartner unabhängig sein,
b)
er muss zur Durchführung vorgeschriebener Prüfungen von Buchhaltungsunterlagen gemäß der Achten Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 oder entsprechender nationaler Vorschriften befähigt sein.

20.3
Handelt es sich bei einem Vertragspartner um eine öffentliche Stelle, kann diese einen kompetenten Bediensteten des öffentlichen Dienstes mit der Erstellung einer Prüfbescheinigung beauftragen, sofern die zuständigen einzelstaatlichen Behörden die rechtliche Handlungsfähigkeit dieses Bediensteten im Hinblick auf die Prüfung der öffentlichen Stelle festgestellt haben.

Die Ausstellung einer Bescheinigung durch externe Wirtschaftsprüfer gemäß diesem Artikel lässt die Haftung der Vertragspartner im Rahmen dieses Vertrags und die Rechte der Gemeinschaft gemäß Artikel 18 unberührt.

Teil C ‑ Kostenabrechnungen
C1
Zusammengefasste Halbzeit-  FORMCHECKBOX 

 oder End-  FORMCHECKBOX 
31 abrechnung

für die Zeit vom 


bis

Projektbezeichnung:

Vertrag Nr......

	Name des Teilnehmers


	Stellung


	Gesamtkosten

(Landeswährung)
	Gesamtkosten

(in Euro)
	Kommissions-beitrag (in Euro)
	Bemer-kungen



	
	
	
	
	
	

	GESAMT
	
	
	
	


Bestätigt als angemessen für die Vertragsarbeiten durch den Koordinator im Namen der Vertragspartner.

Datum:
Datum:

Name:
Name:

Funktion:
Funktion:

Unterschrift:
Unterschrift:

C2     Halbzeit-  FORMCHECKBOX 

 oder End-  FORMCHECKBOX 
35 abrechnung des Koordinators/des Vertragspartners
für die Zeit vom 



bis

Projektbezeichnung:

Vertrag Nr......

Name des Koordinators/Vertragspartners:
E-Mail-Adresse des Finanzbeauftragten:

Währung der Rechnungsführung:

Wechselkurs für die Umrechnung von der Landeswährung in Euro:

	Kostenkategorien
	Betrag für den Zeitraum

	
	Landes-

währung
	in Euro

	Direkte Kosten

1.
Ausrüstung

2.
Personalkosten

3.
Betriebskosten

a)
Rohstoffe;

b)
kleineres Verbrauchsmaterial;

c)
Betriebsstoffe;

d)
Energie;

e)
Wartung oder Reparatur der Ausrüstungen;

f)
Transport von Ausrüstungen oder Produkten;

g)
Änderung und Umbau bestehender Ausrüstungen;

h)
EDV-Dienstleistungen;

i)
Anmietung von Ausrüstungen;

j)
verschiedene Analysen;

k)
besondere Prüfungen und Versuche.

l)
Unterstützung seitens Dritter

m)
Reise- und Aufenthaltskosten

Zwischensumme direkte Kosten
	
	

	
	
	

	Indirekte Kosten

4.
Gemeinkosten = 30% von 2. oben.

Berichtigungen

5.
Berichtigungen bereits gemeldeter Kosten

Gesamt:
	
	

	

	....% Beitrag der Kommission:
	
	


Erklärung des Vertragspartners
Wir versichern, dass

‑
die oben genannten Kosten in Durchführung der vertraglichen Arbeiten angefallen sind und hierfür erforderlich waren,

‑
diese Kosten tatsächlich angefallen sind und unter die vertraglich festgelegte Begriffsbestimmung der erstattungsfähigen Kosten fallen,
‑
sämtliche Kostennachweise zu Prüfzwecken verfügbar sind.

Wir versichern, dass jede aus welchen Gründen auch immer erforderliche Berichtigung der in einem früheren Zahlungsantrag geltend gemachten Kosten in der vorliegenden Abrechnung enthalten ist.

Datum:
Datum:

Name des technischen Leiters:
Name des Finanzbeauftragten:

Unterschrift des technischen Leiters:
Unterschrift des Finanzbeauftragten:

C2      Halbzeit-  FORMCHECKBOX 

 oder End-  FORMCHECKBOX 
40 abrechnung des Koordinators/des Vertragspartners
Aufschlüsselung nach Kostenkategorien (Landeswährung)
für die Zeit vom 



bis

Vertrag Nr......

Name des Koordinators/Vertragspartners:
Währung:

Ausrüstung

	Beschreibung
	Datum der Anschaffung
	Nutzungs-zeit (Monate)

[A]
	
Abschrei-bungs- zeitraum

36/60 Monate

[B]
	Anschaf-fungs-kosten

[C]
	% der Nutzung im Rahmen des Projekts

[D]
	Betrag

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gesamt


	



Personalkosten
	Name
	
Anzahl der Arbeits-stunden [WH]

[I]
	Stunden-

satz


[S/PT]

oder [AHR]

[II]
	Personalkosten
Betrag

[I] x [II]

	
	
	
	

	
	
	Gesamt
	

	
	
	
	


Unterstützung seitens Dritter

	Beschreibung


	Datum der Annahme des Untervertrags durch die Kommission


	Betrag

	
	
	

	Unterauftragnehmer


	
	

	
	Gesamt
	


Andere Betriebskosten

	Beschreibung
	Betrag

	
	

	
Gesamt
	


C3
Halbzeit-  FORMCHECKBOX 

 oder End-  FORMCHECKBOX 
51 abrechnung des Unterauftragsnehmers
Aufschlüsselung nach Kostenkategorien (Landeswährung)
für die Zeit vom 



bis

Vertrag Nr......

Name des Koordinators/Vertragspartners:
Name des Unterauftragsnehmers:
Währung:

Ausrüstung

	Beschreibung
	Datum der Anschaffung
	Nutzungs-zeit (Monate)

[A]
	Abschrei-bungs- zeitraum

36/60 Monate

[B]
	Anschaf-fungs-kosten

[C]
	% der Nutzung im Rahmen des Projekts

[D]
	Betrag

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Gesamt


	


Personalkosten
	Name
	Anzahl der Arbeits-stunden [WH]

[I]
	Stunden-

satz


[S/PT]

oder [AHR]

[II]
	Personalkosten
Betrag

[I] x [II]

	
	
	
	

	
	
	Gesamt
	


Andere Betriebskosten

	Beschreibung
	Betrag

	
	

	Gesamt
	


Wir versichern, dass diese Kosten tatsächlich angefallen sind und unter die vertraglich festgelegte Begriffsbestimmung der erstattungsfähigen Kosten fallen.
Datum:

Name:

Funktion:

Unterschrift:

C4
  Vollständige Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Projekts (in Euro)

Projektbezeichnung:

Vertrag Nr......

Zeitpunkt des Projektbeginns:
Zeitpunkt des Projektabschlusses:
Wechselkurs(e) für die Umrechnung von der Landeswährung in Euro:
 
1)
Halbzeitabrechnung:













2)
Endabrechnung:

	Kostenkategorien
	
	Einnahmenkategorien:
	

	Direkte Kosten

1.
Ausrüstungskosten

2.
Personalkosten

3.
Betriebskosten

(a) Rohstoffe

(b) kleineres Verbrauchsmaterial

(c) Betriebsstoffe

(d) Energie

(e) Wartung oder Reparatur der Ausrüstungen

(f) Transport von Ausrüstungen oder Produkten

(g) Änderung und Umbau bestehender Ausrüstungen

(h) EDV-Dienstleistungen

(i) Anmietung von Ausrüstungen

(j) verschiedene Analysen

(k) besondere Prüfungen und Versuche

(l) Unterstützung seitens Dritter

(m) Reise- und Aufenthaltskosten
Zwischensumme direkte Kosten

Indirekte Kosten

4.
Gemeinkosten = 30% von 2. oben.
	
	-
Eigenmittel

-
Sonstige


-
Transfer Dritter


-
Einnahmen, die durch das Projekt erzielt werden


-
Zinsen oder gleichwertige Vergünstigungen

-
% EU-Beitrag
	

	
	
	
	

	Gesamtkosten: (I)
	
	Gesamteinnahmen: (II)
	

	
	
	Gewinn: (II - I):
	


Bestätigt als angemessen für die Vertragsarbeiten durch den Koordinator im Namen der Vertragspartner.

Datum:
Datum:

Name:
Name:

Funktion:
Funktion:

Unterschrift:
Unterschrift:

C5
  Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben eines Teilnehmers an dem Projekt (in Euro)

Name des Koordinators/Vertragspartners:
Projektbezeichnung:

Vertrag Nr......

Zeitpunkt des Projektbeginns:
Zeitpunkt des Projektabschlusses:
Wechselkurs(e) für die Umrechnung von der Landeswährung in Euro:

1)
Halbzeitabrechnung:













2)
Endabrechnung:

	Kostenkategorien
	
	Einnahmenkategorien:
	

	Direkte Kosten

1.
Ausrüstungskosten

2.
Personalkosten

3.
Betriebskosten

(a) Rohstoffe

(b) kleineres Verbrauchsmaterial

(c) Betriebsstoffe

(d) Energie

(e) Wartung oder Reparatur der Ausrüstungen

(f) Transport von Ausrüstungen oder Produkten

(g) Änderung und Umbau bestehender Ausrüstungen

(h) EDV-Dienstleistungen

(i) Anmietung von Ausrüstungen

(j) verschiedene Analysen

(k) besondere Prüfungen und Versuche

(l) Unterstützung seitens Dritter

(m) Reise- und Aufenthaltskosten
Zwischensumme direkte Kosten

Indirekte Kosten

4.
Gemeinkosten = 30% von 2. oben.
	
	- Eigenmittel


- Sonstige


-
Transfer Dritter


-
Einnahmen, die durch das Projekt erzielt werden


-
Zinsen oder gleichwertige Vergünstigungen

% EU-Beitrag
	

	
	
	
	

	Gesamtkosten: (I)
	
	Gesamteinnahmen: (II)
	

	
	
	Gewinn: (II - I):
	


Bestätigt als angemessen für die Vertragsarbeiten durch den Koordinator im Namen der Vertragspartner.

Datum:
Datum:

Name:
Name:

Funktion:
Funktion:

Unterschrift:
Unterschrift:

ANHANG III

Wissenschaftliche und technische Unterlagen

Die Vertragspartner übermitteln dem Koordinator nach einem von ihm vorgeschlagenen, angemessenen Zeitplan alle Berichte und technischen Informationen über die Vertragsarbeiten, die der Koordinator zur erforderlichen Unterrichtung der Kommission benötigt.
Das von den Vertragspartnern aufgrund dieses Vertrags durchgeführte Projekt ist mit der Anfertigung und Übergabe von Unterlagen verbunden, die der Koordinator zu den nachfolgenden Bedingungen der Kommission und den von ihr benannten Sachverständigen übermittelt. Die Vertragspartner verpflichten sich an einer angemessenen Anzahl von Sitzungen teilzunehmen, in der diese Berichte der Kommission und den von ihr benannten Sachverständigen vorgetragen und erläutert werden.
Beim Layout und Format der Berichte, einschließlich der zur Veröffentlichung bestimmten Berichte, sind die Vorgaben der Kommission zu beachten.

Artikel 1 - Sechsmonatsberichte

In den Sechsmonatsberichten werden die in jedem Sechsmonatszeitraum, ausgenommen des letzten Sechsmonatszeitraums vor der Einreichung des Halbzeit- und des Abschlussberichts, erzielten Ergebnisse beschrieben. Sie enthalten eine genaue Beschreibung der durchgeführten Arbeiten und der erzielten Ergebnisse sowie sämtliche notwendigen verwaltungstechnischen Informationen und die geplanten künftigen Forschungstätigkeiten. Die Kommission kann gegebenenfalls einen ausführlichen Sechsmonatsbericht mit einer Übersicht über sämtliche im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnisse verlangen, um ihn bei der entsprechenden technischen Fachgruppe vorstellen zu können.
Artikel 2 - Halbzeitbericht über die technische Durchführung

Der Halbzeitbericht über die technische Durchführung enthält alle Einzelheiten der durchgeführten Arbeiten und der erzielten Ergebnisse für den ersten Berichtszeitraum im Sinne von Artikel 5 des Vertrags, eine Erörterung der Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen.

Er enthält auch alle notwendigen verwaltungstechnischen Informationen und die geplanten Tätigkeiten für die folgenden Jahre sowie die Ergebnisse, die in allen vorangegangen Sechsmonatsberichten beschrieben sind.

Die in diesem letzten Zeitraum erzielten Ergebnisse sind gemäß Artikel 3 in den Abschlussbericht aufzunehmen.

Artikel 3 - Abschlussbericht

Im Abschlussbericht werden die während der gesamten Laufzeit des Projekts durchgeführten Arbeiten und erzielten Ergebnisse ausführlich beschrieben. Besonders hervorgehoben werden alle durch das Projekt gewonnenen neuen Kenntnisse, und der Bericht enthält einen Plan zur Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse.
Artikel 4 - Zur Veröffentlichung bestimmter Bericht

Spätestens drei Monate nach der Genehmigung des Abschlussberichts übermittelt der Koordinator der Kommission eine zur Veröffentlichung über geeignete Medien bestimmte Fassung des Abschlussberichts.

Bei Pilot- und Demonstrationsprojekten kann die zur Veröffentlichung bestimmte Fassung des Berichts in einer Zusammenfassung des genehmigten Abschlussberichts bestehen.

Der zur Veröffentlichung bestimmte Bericht wird in einem geeigneten elektronischen Format eingereicht gemäß den von der Kommission mitgeteilten Veröffentlichungsregeln.

Artikel 5 - Andere Veröffentlichungen

Die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts durchgeführten Arbeiten oder Teile davon, die ein in sich geschlossenes Ganzes darstellen, können vorgelegt oder veröffentlicht werden. Der Verfasser der Veröffentlichung muss im Voraus die schriftliche Genehmigung aller Vertragspartner zu dem zur Veröffentlichung bestimmten Text einholen. Der Koordinator übermittelt den Text vor seiner Vorlage oder Veröffentlichung der Kommission. Der Text muss den Vermerk tragen: "mit finanzieller Unterstützung des Forschungsfonds für Kohle und Stahl der Europäischen Gemeinschaft durchgeführte Arbeiten".
Artikel 6 - Verbreitung wissenschaftlicher und technischer Ergebnisse

Mit gebührender Berücksichtigung von Anhang IV Artikel 3 sorgt die Kommission dafür, dass die Ergebnisse zum Zeitpunkt des Abschlusses oder während des Projekts über geeignete Medien vorgelegt oder veröffentlicht werden, damit sie den interessierten Kreisen in der Europäischen Union zugänglich sind.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, jegliche notwendige Unterstützung in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht für eine solche Vorlage oder Veröffentlichung zu leisten und insbesondere die Fachleute und für die Forschung verantwortlichen Personen in ihrer Eigenschaft als Redner und/oder Berichterstatter zur Verfügung zu stellen. Die Vertragspartner halten alle während der Arbeiten erstellten Unterlagen für die interessierten Kreise in der Europäischen Union fünf Jahre lang bereit, wobei gegebenenfalls Schutzrechte für Patente und Know-how zu berücksichtigen sind.
Artikel 7 - Schutz der Kenntnisse

Die betreffenden Vertragspartner unterrichten die Kommission über sämtliche Vorkehrungen, die für den geeigneten und wirksamen Schutz der Kenntnisse getroffen werden.

Die Einzelheiten eines solchen beantragten oder erhaltenen Schutzes sind im Plan zur Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse aufzuführen.
Artikel 8 - Bekanntmachung

8.1
Vorbehaltlich einer gegenteiligen Aufforderung der Kommission müssen alle Mitteilungen oder Veröffentlichungen der Vertragspartner im Zusammenhang mit dem Projekt, auch auf Konferenzen oder in Seminaren, einen Hinweis darauf enthalten, dass das Projekt von dem Forschungsfonds für Kohle und Stahl der Europäischen Gemeinschaft finanziell unterstützt worden ist.

Sämtliche Mitteilungen oder Veröffentlichungen der Vertragspartner müssen ungeachtet ihrer Form und des Trägers einen Hinweis darauf enthalten, dass sie nur den Urheber binden und dass die Kommission nicht für die weitere Nutzung der in der Mitteilung oder Veröffentlichung enthaltenen Informationen haftet.

8.2
Die Vertragspartner ermächtigen die Kommission, in beliebiger Form und auf einem beliebigen Träger, einschließlich des Internets, folgende Informationen bekannt zu geben:

-
Name und Anschrift der Vertragspartner,

-
Gegenstand der Finanzhilfe, gegebenenfalls einschließlich einer Zusammenfassung,

-
bewilligter Betrag und Anteil der Finanzierung an den Gesamtkosten des Projekts.

Auf hinreichend begründeten Wunsch der Vertragspartner kann die Kommission auf diese Bekanntmachung verzichten, wenn die Preisgabe der genannten Informationen die Sicherheit der Vertragspartner oder ihre geschäftlichen Interessen zu beeinträchtigen droht.

Artikel 9 - Bewertung

Wird eine Zwischenbewertung oder eine abschließende Bewertung der Ergebnisse des Projekts in Bezug auf die Ziele des betreffenden Gemeinschaftsprogramms durch die Kommission vorgenommen, so verpflichten sich die Vertragspartner, der Kommission und/oder den von ihr beauftragten Personen alle Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen, die der reibungslosen Durchführung dieser Bewertung dienlich sein können, und ihnen die Zugangsrechte nach Anhang II Artikel 18 zu gewähren.

ANHANG IV

Geistiges Eigentum

Artikel 1 - Eigentum an Kenntnissen
1.1 Die Kenntnisse sind Eigentum des Vertragspartners, der diese bei der Durchführung der Arbeiten erworben hat.

1.2 Haben mehrere Vertragspartner gemeinsam Arbeiten durchgeführt, bei denen die Kenntnisse erworben wurden, und lässt sich nicht feststellen, welchen Anteil an dieser Arbeit sie jeweils hatten, so sind sie gemeinsam Eigentümer dieser Kenntnisse. Die Vertragspartner regeln untereinander die Verteilung der Eigentumsrechte an den Kenntnissen und die Einzelheiten der Ausübung dieser Rechte, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrags.

1.3 Kann eine von einem Vertragspartner beschäftigte Person Rechte an Kenntnissen geltend machen, so unternimmt der Vertragspartner die erforderlichen Schritte oder schließt angemessene Vereinbarungen, damit diese Rechte in einer Weise ausgeübt werden können, die mit seinen Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags zu vereinbaren ist.

1.4 Tritt ein Vertragspartner seine Eigentumsrechte an Kenntnissen an einen Dritten ab, so unternimmt er die erforderlichen Schritte oder schließt Vereinbarungen, um seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags, insbesondere in Bezug auf die Einräumung von Zugangsrechten und die Verbreitung und Nutzung von Kenntnissen, auf den Rechtsnachfolger zu übertragen. Muss der Vertragspartner Zugangsrechte einräumen, unterrichtet er die Kommission und die übrigen Vertragspartner mindestens 60 Tage im Voraus über die geplante Abtretung und teilt ihnen Name und Anschrift des Rechtsnachfolgers mit.

1.5 Die Kommission und die übrigen Vertragspartner können dieser Abtretung von Eigentumsrechten binnen 30 Tagen nach der Mitteilung widersprechen. Die Kommission kann Eigentumsabtretungen an Dritte widersprechen, insbesondere solchen an Dritte, die nicht in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Staat ansässig sind, wenn die Abtretung nicht mit dem Interesse im Einklang steht, die Wettbewerbsfähigkeit der dynamischen wissensbasierten europäischen Wirtschaft zu stärken, oder nicht mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist. Die übrigen Vertragspartner können einer Übertragung von Eigentumsrechten widersprechen, wenn sie sich nachteilig auf ihre Zugangsrechte auswirken würde.

Artikel 2 - Schutz der Kenntnisse
2.1 Der Eigentümer von Kenntnissen, die sich für industrielle oder kommerzielle Anwendungen eignen, sorgt im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, einschließlich dieses Vertrags, sowie unter besonderer Berücksichtigung der legitimen Interessen der betroffenen Vertragspartner für einen angemessenen und wirksamen Schutz dieser Kenntnisse. Die Einzelheiten eines solchen beantragten oder erhaltenen Schutzes sind im Plan zur Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse aufzuführen.
2.2 Beabsichtigt ein Vertragspartner, in einem bestimmten Land keine Schutzrechte für die Kenntnisse zu beantragen, ist die Kommission davon zu unterrichten. Beabsichtigt ein Vertragspartner, auf den Schutz seiner Kenntnisse zu verzichten, ist die Kommission mindestens 45 Tage vor dem entsprechenden Stichtag davon zu unterrichten. Hält die Kommission in einem solchen Fall den Schutz der Kenntnisse in diesem bestimmten Land für notwendig, so kann sie mit Zustimmung des betreffenden Vertragspartners Maßnahmen zum Schutz der Kenntnisse ergreifen. In diesem Fall übernimmt die Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem betreffenden Land anstelle des Vertragspartners die Verpflichtungen bezüglich der Einräumung von Zugangsrechten. Der Vertragspartner darf seine Zustimmung nur verweigern, wenn er nachweisen kann, dass seine legitimen Interessen erheblich beeinträchtigt würden.
2.3 Ein Vertragspartner kann Daten über Kenntnisse, deren Eigentümer er ist, auf jedem beliebigen Informationsträger veröffentlichen oder ihre Veröffentlichung gestatten, sofern hierdurch der Schutz dieser Kenntnisse nicht beeinträchtigt wird. Die Kommission und die übrigen Vertragspartner werden 30 Tage im Voraus schriftlich über jede geplante Veröffentlichung unterrichtet. Auf Antrag der Kommission und/oder der anderen Vertragspartner vor Ablauf dieses Zeitraums wird ihnen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Antrags eine Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt. Die Kommission und die übrigen Vertragspartner können der Veröffentlichung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der zu veröffentlichenden Daten widersprechen, wenn sie der Auffassung sind, dass sich die Veröffentlichung nachteilig auf den Schutz ihrer Kenntnisse auswirken würde. Die geplante Veröffentlichung wird bis zum Ablauf dieses Anhörungszeitraums ausgesetzt. Werden in dem genannten Zeitraum keine Einwände erhoben, wird das Einverständnis der Kommission und der anderen Vertragspartner vorausgesetzt.

Artikel 3 - Nutzung und Verbreitung

3.1 Die Vertragspartner nutzen die im Rahmen des Projekts erworbenen Kenntnisse, deren Eigentümer sie sind, oder sorgen für ihre Nutzung im Einklang mit ihren Interessen. Die Vertragspartner legen die Einzelheiten der Nutzung in detaillierter und überprüfbarer Weise im Einklang mit diesem Vertrag fest, insbesondere im Plan zur Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse.

3.2 Wird der Schutz oder die Nutzung von Kenntnissen durch eine Verbreitung nicht beeinträchtigt, so sorgen die Vertragspartner dafür, dass die Verbreitung innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Projekts erfolgt. Unterbleibt die Verbreitung durch die Vertragspartner, so kann die Kommission selbst die Kenntnisse verbreiten. Dabei berücksichtigen die Kommission und die Vertragspartner insbesondere Folgendes:

a) die Notwendigkeit, Rechte am geistigen Eigentum zu schützen,

b) die Vorteile einer raschen Verbreitung, beispielsweise um Doppelarbeit in der Forschung zu vermeiden oder um Synergien zwischen Projekten zu schaffen,

c) die Vertraulichkeit,

d) die legitimen Interessen der Vertragspartner.

Artikel 4 - Zugangsrechte
4.1 Im Zusammenhang mit Zugangsrechten gelten die folgenden allgemeinen Grundsätze:

a) Zugangsrechte werden jedem Vertragspartner auf schriftlichen Antrag gewährt. Die Einräumung von Zugangsrechten kann vom Abschluss spezieller Vereinbarungen abhängig gemacht werden, die sicherstellen sollen, dass die Rechte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, sowie vom Abschluss angemessener Vereinbarungen über eine vertrauliche Behandlung. Die Vertragspartner können auch Vereinbarungen schließen, um insbesondere zusätzliche oder günstigere Zugangsrechte, einschließlich von Zugangsrechten an Dritte, insbesondere an mit dem (den) Vertragspartner(n) assoziierte Unternehmen, einzuräumen oder die für die Zugangsrechte geltenden Bedingungen zu spezifizieren, nicht jedoch, um die Zugangsrechte einzuschränken. Bei Vereinbarungen, die Zugangsrechte für Vertragspartner und/oder Dritte vorsehen, muss sichergestellt werden, dass potenzielle Zugangsrechte der anderen Vertragspartner unberührt bleiben. Solche Vereinbarungen müssen den geltenden Wettbewerbsvorschriften entsprechen.

b) Die Kommission kann der Einräumung von Zugangsrechten an Dritte, insbesondere wenn diese nicht in einem Mitgliedstaat ansässig sind, widersprechen, wenn diese Gewährung von Rechten nicht im Einklang mit dem Interesse steht, die Wettbewerbsfähigkeit der dynamischen wissensbasierten europäischen Wirtschaft zu stärken, oder nicht mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist. Die Vertragspartner sorgen dafür, dass die Kommission 30 Tage im Voraus schriftlich über jeden Plan zur Einräumung von Zugangsrechten an Dritte unterrichtet wird, wenn eine mögliche Einräumung von Zugangsrechten an Kenntnissen nicht im Einklang mit diesen Interessen steht. 

c) Rechte auf Zugang zu bereits bestehendem Know-how werden insoweit eingeräumt, als der betreffende Vertragspartner dazu berechtigt ist.

d) Ein Vertragspartner kann in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern bestimmtes bereits bestehendes Know-how ausdrücklich von seiner Verpflichtung zur Einräumung von Zugangsrechten ausnehmen, bevor er den Vertrag unterzeichnet oder ein neuer Vertragspartner sich dem Projekt anschließt. Die übrigen Vertragspartner können ihre Zustimmung nur verweigern, wenn sie nachweisen, dass die Durchführung des Projekts oder ihre legitimen Interessen erheblich beeinträchtigt würden.

e) Die Zugangsrechte schließen nicht das Recht ein, ohne die Zustimmung des die Rechte einräumenden Vertragspartners Unterlizenzen zu vergeben.

4.2 Zugangsrechte zum Zwecke der Projektdurchführung:

a) Die Vertragspartner haben ein Recht auf Zugang zu den Kenntnissen und zu bereits bestehendem Know-how, wenn diese Kenntnisse oder dieses bereits bestehende Know-how zur Durchführung ihrer eigenen Arbeiten im Rahmen des Projekts notwendig sind bzw. ist. Die Rechte auf Zugang zu Kenntnissen werden unentgeltlich eingeräumt. Die Rechte auf Zugang zu bereits bestehendem Know-how werden ebenfalls unentgeltlich eingeräumt, sofern vor Unterzeichnung des Vertrags nichts anderes vereinbart wurde.

b) Vorbehaltlich seiner legitimen Interessen entbindet das Ausscheiden einen Vertragspartner nicht von seiner Verpflichtung, den übrigen Vertragspartnern bis zum Abschluss des Projekts Zugangsrechte gemäß dem vorangehenden Absatz einzuräumen.

4.3 Zugangsrechte zum Zwecke der Nutzung der Kenntnisse:

a) Die Vertragspartner haben ein Recht auf Zugang zu Kenntnissen und zu bereits bestehendem Know-how, wenn diese Kenntnisse oder dieses bereits bestehende Know-how zur Nutzung ihrer eigenen Kenntnisse notwendig sind bzw. ist. Die Rechte auf Zugang zu Kenntnissen werden unentgeltlich eingeräumt, sofern vor Unterzeichnung des Vertrags nichts anderes vereinbart wurde. Die Rechte auf Zugang zu bereits bestehendem Know-how werden zu fairen und nichtdiskriminierenden Bedingungen, die zu vereinbaren sind, eingeräumt.

b) Vorbehaltlich der legitimen Interessen der Vertragspartner können Zugangsrechte zu den unter Buchstabe a genannten Bedingungen bis zwei Jahre nach Abschluss des Projekts oder nach Ausscheiden eines Vertragspartners - je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt - verlangt werden, sofern die betroffenen Vertragspartner keinen längeren Zeitraum vereinbart haben.

Artikel 5 - Nicht zu vereinbarende oder einschränkende Verpflichtungen

Der Vertragspartner, der zur Einräumung von Zugangsrechten verpflichtet ist, unterrichtet die anderen Vertragspartner so bald wie möglich über eventuelle Beschränkungen bei der Einräumung von Zugangsrechten bzw. über Beschränkungen, die sich wesentlich auf die Einräumung von Zugangsrechten auswirken könnten.

�	gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Entscheidung des Rates vom 1. Februar 2003 zur Festlegung der Bestimmungen für die Durchführung des Protokolls zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft über die finanziellen Folgen des Ablaufs der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags und über den Forschungsfonds für Kohle und Stahl (2003/76/EG) (ABl. L 29 vom 5.2.2003)


�	In Schrägschrift geschriebene Wörter sind in Anhang II Artikel 1 definiert.


�	Bis zu 60 %, 40 % bzw. 100 % für Forschungsprojekte, für Pilot- und Demonstrationsprojekte und für Begleitmaßnahmen, unterstützende und vorbereitende Maßnahmen.


�	diese Option wählen, wenn andere Unterlagen als der unterzeichnete Vertrag verlangt werden; in diesem Fall die geeigneten Optionen einsetzen. 


�	Unterzeichnet der Empfänger zuletzt, ist folgende Formulierung zu wählen: "Datum des offiziellen Erhalts des unterzeichneten Vertrags".


�	bis zu 80%


�	Der Anweisungsbefugte kann je nach den Ergebnissen der Risikobewertung vor jeder Zahlung eine solche Rechnungsprüfung verlangen. Die Rechnungsprüfung ist - außer beim ersten Vorfinanzierungsbetrag - bei kumulierten Vorfinanzierungsbeträgen oder Zwischenzahlungen von über 750.000 Euro je Haushaltsjahr und Vertrag sowie bei Restzahlungen über 150.000 EUR obligatorisch. 


�	je nach Laufzeit des Projekts


�	entsprechend der von der betreffenden Bank ausgestellten oder bestätigten Bankkundenbescheinigung


�	SWIFT-Code für die Länder, in denen der IBAN-Code nicht angewandt wird


�	entsprechend der von der betreffenden Bank ausgestellten Bankkundenbescheinigung


�	gilt nur für einen in dem Vorschlag und deshalb in Anhang I vollständig beschriebenen Untervertrag (Unterauftragnehmer, Aufgaben, Kosten der weitervergebenen Arbeiten)


�	nur falls in Artikel 4 keine Prüfbescheinigung verlangt wird


�	diese Option wählen, wenn andere Unterlagen als der unterzeichnete Vertrag verlangt werden; in diesem Fall die geeigneten Optionen einsetzen. 


�	Unterzeichnet der Empfänger zuletzt, ist folgende Formulierung zu wählen: "Datum des offiziellen Erhalts des unterzeichneten Vertrags".


�	bis zu 80%


�	In Ausnahmefällen kann diese Sicherheit durch die selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten ersetzt werden (gegebenenfalls im Artikel „Besondere Bedingungen“ im Teil I (Besondere Bedingungen) des Vertrags vorzusehen).


�	Ist der Halbzeitabrechnung eine Prüfbescheinigung beigefügt, wird der Gesamtbetrag der Sicherheit um die Kosten gekürzt, die in der Halbzeitabrechnung aufgeführt und von der Kommission genehmigt worden sind.


�	Begriffe, die in Artikel 1 dieses Anhangs definiert sind, sind im gesamten Text kursiv gedruckt.


�	Entscheidung 2003/78/EG des Rates (ABl. L 29 vom 5.2.2003)


�	Der erste Sechsmonatsbericht sollte Informationen für die Sachverständigen enthalten, nach denen sie die Zielsetzung und den Arbeitsplan zu Beginn des Projekts beurteilen können.


�	Die Dienststellen können in den besonderen Bedingungen je nach dem jeweiligen Auftragswert, dem Anteil des Gemeinschaftsbeitrags an den Gesamtkosten des Projekts und dem Risiko bei der Mittelverwaltung spezifische Verfahrensregeln vorsehen.


�	Entscheidung 2003/78/EG des Rates (ABl. L 29 vom 5.2.2003)


�	grundsätzlich 5 %


�	grundsätzlich 90


�	In Ausnahmefällen kann diese Sicherheit durch die selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten ersetzt werden (gegebenenfalls in Artikel 11 (Besondere Bedingungen) vorzusehen).


�	Der Kurs für die Umrechnung in Euro muss der von der Kommission veröffentlichte Umrechnungskurs für Haushaltsmittel sein. Dieser Kurs ist über das Internet unter folgender Adresse erhältlich: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en. Dieser Kurs entspricht dem Marktkurs für den vorletzten Werktag des vorangegangenen Monats, den die Europäische Zentralbank angibt und der unter der Adresse http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html verfügbar ist.


�	ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2


�	ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1


� 	ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 8


�	Bitte angeben.


�	Koordinator, Vertragspartner.


�	Entsprechendes einfügen: COO (Koordinator) CR (Vertragspartner).


�	Wenn ein Teilnehmer keinen Zahlungsantrag vorlegt, unter „Bemerkungen“  „keine Abrechnung“ eintragen. 


�	Bitte angeben.


�	Der Wechselkurs muss dem in Anhang II Artikel 15 Absatz 1 angegebenen Kurs entsprechen.


�	Ausrüstung muss abgeschrieben werden - siehe Artikel 12 Absatz 1 von Anhang II und Artikel 11 des Vertrags.


�	Siehe Artikel 3 und Artikel 12 Absatz 3 von Anhang II.


�	Entfällt beim ersten Zahlungsantrag. Notwendige Berichtigungen, z.B. zur Erfassung der tatsächlichen statt der veranschlagten Sätze, sind in den nachfolgenden Abrechnungen vorzunehmen. Dabei sind Einzelheiten und Gründe der Berichtigungen anzugeben.


�	Bitte angeben.


�	Für die Berechnung der erstattungsfähigen Kosten siehe Anhang II Artikel 12 Absatz 1.


�	Nutzungszeit der Ausrüstung für das Projekt in Monaten (während des Berichtszeitraums).


�	sofern in Artikel 11 des Vertrags nicht anders festgelegt


�	prozentualer Anteil der Verwendung der Ausrüstung für das Projekt


�	Der Personalkostensatz umfasst die in Anhang II Artikel 12 Absatz 2 genannten Positionen.


�	Ist der Berichtszeitraum länger als ein Kalenderjahr, bitte die Anzahl der Arbeitsstunden und den für das jeweilige Kalenderjahr geltenden Stundensatz angeben.


�	Siehe Anhang II Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe l.


�	Bitte ggf. Name des Unterauftragsnehmers oder Kostenkategorie, die sich unmittelbar aus den vertraglichen Anforderungen ergibt, angeben.


�	Siehe Anhang II Artikel 3.


�	Siehe Anhang II Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k und m.


�	Bitte angeben.


�	Für die Berechnung der erstattungsfähigen Kosten siehe Anhang II Artikel 12 Absatz 1.


� 	Nutzungszeit der Ausrüstung für das Projekt in Monaten (innerhalb der von der Halbzeit- oder Endabrechnung erfassten Zeitraums).


�	sofern in Artikel 11 des Vertrags nicht anders festgelegt


�	prozentualer Anteil der Verwendung der Ausrüstung für das Projekt


�	Siehe Anhang II Artikel 12.2.


�	Ist der Berichtszeitraum länger als ein Kalenderjahr, bitte die Anzahl der Arbeitsstunden und den für das jeweilige Kalenderjahr geltenden Stundensatz angeben.


�	Siehe Anhang II Artikel 12 Absatz 3 Buchstaben a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k und m.


�	Geben Sie ggf. bitte alle Wechselkurse anhand folgender Formel an: BIP/EUR = 0,690350.


�	Gemäß Anhang II Artikel 16 Absatz 4.


�	Gemäß Anhang II Artikel 16 Absatz 3.


�	Geben Sie ggf. bitte alle Wechselkurse anhand folgender Formel an: BIP/EUR = 0,690350.


�	Gemäß Anhang II Artikel 16 Absatz 4.


� 	Gemäß Anhang II Artikel 15 Absatz 3.







 



